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Beschlusskammer 10   

BK10-21-0017_Z  

öffentliche Fassung

Beschluss  

In  dem  Verwaltungsverfahren   

von  Amts wegen   

betreffend   

die  DB N etz  AG, A dam-Riese-Straße  11-13,  60327 Frankfurt  am  Main,  vertreten  durch  den  
Vorstand,   

Betroffene  zu  1.,  

und  

die  DB R egioNetz  Infrastruktur  GmbH,  Europa-Allee  70-76,  60486  Frankfurt a m  Main,  vertre-
ten  durch  die Geschäftsführung,   

Betroffene  zu  2.,  

zur  Überprüfung  des  Umgangs  mit  winterlichen  Witterungsbedingungen,   

Hinzugezogene:  

1. 	 Netzwerk  Europäischer  Eisenbahnen  (NEE)  e.  V.  ,  Reinhardtstraße  46,  10117  Berlin, 
vertreten  durch  den  Vorstand,   

2. 	 mofair  e.  V.,  Reinhardtstraße 46,  10117  Berlin,  vertreten  durch  den  Vorstand,  

3. 	 FlixTrain GmbH,  Friedenheimer  Brücke  16,  80639  München,  vertreten  durch die  Ge-
schäftsführung,  c/o  Herrn  Fabian  Lüdke,  FlixBus DACH G mbH,  Karl-Liebknecht-
Straße  33,  10178 Berlin,  
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4. 	 TX  Logistik  AG,  Junkersring  33,  53884  Troisdorf,  vertreten  durch  den  Vorstand,  

5. 	 KombiRail E urope  B. V .,  Oudelandseweg  33,  NL-3194  AR  Hoogvliet  - Rotterdam,  
vertreten  durch  den  Vorstand,  

6. 	 DB  Cargo  AG, R heinstraße  2,  55116  Mainz,  vertreten durch den  Vorstand,  

7. 	 Abellio  Rail G mbH,  Körnerstraße  40/Eingang  Springmannstraße,  58095  Hagen,  ver-
treten  durch die  Geschäftsführung,  

8. 	 Transdev  GmbH,  Georgenstraße  22,  10117  Berlin,  vertreten  durch  die  Geschäftsfüh-
rung,  

9. 	 Verkehrsverbund  Rhein-Ruhr  AöR, A ugustastraße  1,  45879 Gelsenkirchen,  vertreten  
durch den  Vorstand,  

10.  National E xpress  Rail G mbH,  Johannisstraße 60-64,  50668  Köln,  vertreten  durch  die  
Geschäftsführung,  

11.  metronom  Eisenbahngesellschaft  mbH,  St.-Viti-Straße  15,  29525  Uelzen,  vertreten  
durch die  Geschäftsführung,  

12.  ODEG  - Ostdeutsche  Eisenbahn  GmbH,  Möllendorffstraße 49,  10367  Berlin,  vertre-
ten  durch die  Geschäftsführung,  

13.  TRI  Train  Rental  GmbH,  Im Z entrum 8 ,  90452  Eckental,  vertreten durch die  Ge-
schäftsführung,  

14.  Bundesverband  SchienenNahverkehr  e. V .,  Wilmersdorfer  Straße  50/51,  10627 Ber-
lin,  vertreten durch den  Vorstand,  

15.  DB  Regio  AG, E uropa-Allee  70-76,  60486 Frankfurt  am  Main,  vertreten  durch den  
Vorstand,  

16.  Salzburger  EisenbahnTransportLogistik GmbH,  Münchener  Str.  67,  83395  Freilas-
sing, v ertreten  durch  die Geschäftsführung,  

17.  erixx  GmbH,  Biermannstraße 33,  29221  Celle,  vertreten  durch  die Geschäftsführung,  

18.  Verband  Deutscher  Verkehrsunternehmen  e.  V.  (VDV),  Kamekestraße  37-39,  50672  
Köln,  vertreten  durch  den  Vorstand  ,  

19.  KEOLIS  Deutschland  GmbH un d  Co.  KG, I mmermannstraße 65c,  40210 Düsseldorf,  
vertreten  durch  die  KEOLIS  Deutschland  GmbH,  diese vertreten  durch die  Geschäfts-
führung,  

20.  DB  Fernverkehr  AG,  Europa-Allee  78-84, 6 0486  Frankfurt  am  Main,  vertreten  durch 
den  Vorstand,  

21.  Bayerische  Oberlandbahn  GmbH, B ahnhofplatz  9,  83607  Holzkirchen,  vertreten  
durch die  Geschäftsführung,  
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–  Verfahrensbevollmächtigte:  

der  Betroffenen  zu  2:  Betroffene  zu  1  –  

hat  die  Beschlusskammer  10  der  Bundesnetzagentur  für  Elektrizität, G as,  
Telekommunikation,  Post  und  Eisenbahnen, T ulpenfeld  4,  53113 Bonn,  

durch  

den  Vorsitzenden  Dr.  Ulrich Geers,  
den  Beisitzer  Dr.  Johannes Arnade  und  
den  Beisitzer  Jan  Kirchhartz  

am  22.10.2021  

b e s c h l o s s e n :  

1. 	 Die  Betroffenen  werden  verpflichtet,  die  Bundesnetzagentur  nach Durchführung  ei-
nes Stellungnahmeverfahrens über  eine  Änderung  ihrer  Nutzungsbedingungen  Netz  
(NBN)  zu  unterrichten,  bei  der  sie  eine  Regelung  zur  Wiederherstellung  der  Befahr-
barkeit  von  aufgrund  winterlicher  Witterungsbedingungen  gesperrter  Strecken  auf-
nehmen,  die  den  unter  II.2.1.1.1.2.2.3  dieses  Beschlusses  dargelegten  Maßgaben  
genügt  und nebst  einer  unverzüglichen  Entstörung  eine maximale  Entstörfrist  von 24  
Stunden  nach  einer  Sperrentscheidung  vorsieht,  es sei  denn,  eine  Wiederherstellung  
binnen  24  Stunden  ist  objektiv  ausgeschlossen.  Wann  letzteres  der  Fall  ist,  haben  
die  Betroffenen  in  Form  von  Regelbeispielen  festzuhalten.  

2. 	 Für  den Fall,  dass  die  Betroffenen  die  unter  Ziffer  1 genannte Verpflichtung  nicht  bis  
zum  28.10.2022 umsetzen,  wird ihnen ein  Zwangsgeld  in  Höhe  von  100.000 Euro  
angedroht.  

3. 	 Im Ü brigen  wird das Verwaltungsverfahren  eingestellt.  
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I.  Sachverhalt  

Die  Betroffene  zu  1.  ist  eine  einhundertprozentige Tochtergesellschaft  der  Deutsche  Bahn AG.  
Gemeinsam  mit  ihrer  einhundertprozentigen  Tochtergesellschaft,  der  Betroffenen  zu  2.,  be-
treibt  sie  das  mit  Abstand  größte Schienennetz  in  der  Bundesrepublik  Deutschland.   

Aufgrund  winterlicher  Witterungsbedingungen  in  weiten  Teilen  Deutschlands kam  es  im  Zeit-
raum  zwischen  dem  05.02.2021  und  dem  16.02.2021  auf  dem  Schienennetz  der  Betroffenen  
zu  zahlreichen  Einschränkungen  des Zugverkehrs.  In diesem  Zeitraum  sperrten  die  Betroffe-
nen  über  300  Strecken  und  Betriebsstellen.  149  dieser  Sperrungen  dauerten über  24  Stunden  
an.  Die  Sperrungen  führten zu  ca.  30.000  vollständig  oder  teilweise nicht  durchführbaren  Zug-
trassen  über  alle  Verkehrsarten.  

Die  Nutzungsbedingungen  der  Betroffenen  enthalten  in  Ziffer  2.9.7.1  der  Schienennetz-Nut-
zungsbedingungen  (SNB)  2021  und  in  Ziffer  6.3.3.1  der  Nutzungsbedingungen  Netz  
(NBN)  2022  Regelungen  zu  Maßnahmen  bei  Störungen  in  der  Betriebsabwicklung.  Ziffer  
2.9.7.1.1  der  SNB  2021  und  Ziffer  6.3.3.1.1  der  NBN  2022 sehen  jeweils vor,  dass  die  Be-
troffenen für  die  betriebliche  Verkehrssteuerung  bei S törungen  die Richtlinien  des betrieblich-
technischen  Regelwerks  anwenden.  Dieses  ist  gemäß  Ziffer  2.4.3  der  SNB  2021  als  Anlage  
2.4.3  und  gemäß  Ziffer  3.2.1.2.3 der  NBN  2022  als  Anlage 3.2.1.2.3 Bestandteil  der  jeweiligen  
Nutzungsbedingungen.  Die Richtlinie  420.0200  („Zusammenarbeit  mit  Eisenbahnverkehrsun-
ternehmen“)  ist  als Teil d er  Richtlinie  420  („Betriebsleitstellen“)  Bestandteil  dieses betrieblich-
technischen  Regelwerks  und betrifft  die  Zusammenarbeit  mit  den  Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen.  Die  ihr  untergeordnete Richtlinie  420.0200A01  regelt  in  Bezug  auf  die  Zusammenar-
beit  mit  Eisenbahnverkehrsunternehmen  das  „Störungsmanagement  Betriebsleitstellen  
DB  Netz  AG“.  Sie  stellt  ihrerseits  einen  Auszug  aus der  internen  Richtlinie  420.1000  dar,  wel-
che  einen höheren  Detaillierungsgrad  aufweist.  Das Störungsmanagement  dient  unter  ande-
rem  dazu,  Ereignisse mit  erheblichen Auswirkungen auf  den Bahnbetrieb zu  beherrschen.  Bis  
zum  Ablauf  der  Netzfahrplanperiode  2020/21  definiert  Abschnitt  1  (2)  der  Richtlinie  
420.0200A01  als Ziel  des Störungsmanagements,  durch  kurzfristige Anpassung  der  Arbeits-
verteilung  in  den  Betriebsleitstellen alle  – zur  Weiterführung  oder  Wiederaufnahme  des  Bahn-
betriebs –  erforderlichen  Maßnahmen  zu koordinieren  und  zeitnah  umzusetzen.  Ab  Beginn der  
Netzfahrplanperiode  2021/22  gilt e in  neu definiertes Ziel,  das darin  besteht,  die  erforderlichen  
Maßnahmen  zur  geordneten  Einstellung,  Weiterführung  oder  Wiederaufnahme  des  Bahnbe-
triebs  zu  koordinieren  und zeitnah umzusetzen.  Als Ereignisse mit  erheblichen  Auswirkungen  
auf  den  Bahnbetrieb gelten  unter  anderem  Witterungseinflüsse  wie starke Schneefälle, s tarke  
Schneeverwehungen,  starker  Frost  oder  Eisregen.  

Die  Richtlinie  420.0200A01  sieht  in  ihrem  Abschnitt  2 (1)  eine  Einteilung  der  verschiedenen  
Ereignisse  in  vier  Stufen  vor,  abhängig von  den  Auswirkungen  des  Ereignisses auf  den  Be-
triebsablauf.  Die  Stufen  sind  im  Abschnitt  2  (3)  bis  (6)  der  Richtlinie  420.0200A01 im  Einzelnen  
definiert  und  ziehen  – mit  Ausnahme  der  Stufe  0  – die  Einrichtung  unterschiedlich ausgerich-
teter  Arbeitsstäbe  nach  sich.  In  Abschnitt  3  (1)  der  Richtlinie  420.0200A01  ist  geregelt,  dass  
die  Arbeitsstäbe  die  Aufgabe  haben,  durch die  Bündelung  von  Kompetenzen schnellstmöglich  
auf  auftretende  Ereignisse zu  reagieren  und  die  aus den Ereignissen  heraus resultierenden  
Auswirkungen  zu  vermeiden  und  weitgehend  zu reduzieren.  Gemäß Abschnitt  3  (5)  der  Richt-
linie  420.0200A01  koordinieren  und treffen  die  Arbeitsstäbe  grundsätzliche  Entscheidungen,  
die  über  die  fachliche  Zuständigkeit  der  Betriebsleitstellen der  Betroffenen  hinausgehen.  
Hierzu  zählen  insbesondere  folgende  Aufgaben:  

  Grundsätzliche  Prioritätensetzung  /  Koordination  
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  Generieren  und Kommunizieren von  Lageinformationen  

  Erarbeiten  und Umsetzen  einer  Strategie  zur  Bewältigung  des  Ereignisses.  

Abschnitt  4  der  Richtlinie  420.0200A01  beinhaltet  Regelungen  zur  Einbeziehung  der  Eisen-
bahnverkehrsunternehmen  und  anderer  Geschäftsfelder  des  DB-Konzerns.  Der  Leiter  eines  
Arbeitsstabes hat  unverzüglich  alle  Beteiligten,  darunter  die  Eisenbahnverkehrsunternehmen,  
über  die Einrichtung  des  Arbeitsstabs zu  informieren.  Die Kommunikation  erfolgt  über  einen  
festgelegten  Kommunikationsplan.  Die  Eisenbahnverkehrsunternehmen  können  in  eigener  
Verantwortung  über  die  Beteiligung  entscheiden.  Vorgesehen  ist  schließlich  eine  Abstimmung  
der  Arbeitsergebnisse.   

Die  Richtlinie 420.0200A01 ist  durch  eine  interne  Arbeitsanweisung,  die  sogenannte „Arbeits-
anweisung  Großstörungsmanagement“  untersetzt.  Bestandteil  dieser  Arbeitsanweisung  ist  
eine  Karte,  die im  Großstörungsfall  priorisierte  Strecken  abbildet.  Strecken  mit  höchster  Prio-
rität  sind  darin  rot,  solche  mit  hoher  Priorität  gelb  eingezeichnet.  Diese Karte (vgl.  Anlage  1  zu  
diesem  Beschluss)  dient  den Arbeitsstäben im  Großstörungsfall  als Entscheidungsgrundlage.  
In den  Arbeitsstäben  arbeiten  die  Betroffenen  zudem  mit  einem  sogenannten  Großstö-
rungstool.  Hierbei  handelt  es sich  um  eine  IT-Anwendung,  in  welche  die  Betroffenen  alle im  
Zusammenhang  mit  der  Großstörung aufkommenden  Informationen  einpflegen.  Es dient  aus-
schließlich der  Kommunikation  zwischen  den regionalen  Arbeitsstäben  und  dem  zentralen Ar-
beitsstab.  Ausweislich der  Arbeitsanweisung  Großstörungsmanagement  ist  das Großstö-
rungstool  unmittelbar  nach  der  Einberufung  von  Arbeitsstäben  zu befüllen.  Die  Daten  bilden  
die  Grundlage  zur  Lagedarstellung,  Entstörpriorisierung und  zur  Berichterstattung.  Mit  Hilfe  
des Großstörungstools  und der  Leittechnik beobachtet  der  Koordinator  Lagedokumentation  
die  Lage  und  stellt  sie  anhand  des Großstörungstools dar.  Regionale  Organisationseinheiten  
befüllen  das Großstörungstool  ebenfalls mit  Informationen  über  Einsatzkräfte.  Auch die Ein-
richtung  von  Arbeitsstäben  wird  hier  ebenso vermerkt  wie  die  Rückkehr  zum  Regelprozess.  In  
einer  weiteren  IT-Anwendung,  der  Kommunikationsplattform  „Betrieb  Live“,  werden anhand  
der  Angaben  im  Großstörungstool  sogenannte  Großstörungskarten  (vgl.  Abbildung  1)  veröf-
fentlicht.  Diese  stellen  die ereignisbezogenen Streckensperrungen  mit  den dazugehörigen  
Prognosen  dar.   

Abbildung  1 –  Beispiel einer  Großstörungskarte  



   - 8 -

Ab  dem  02.02.2021  beobachteten die Betroffenen den  angekündigten  Wintereinbruch durch  
die  Bereitschaften  der  Arbeitsstäbe  in  Abstimmung  mit  dem  Deutschen  Wetterdienst.  Am  
04.02.2021  erfolgte  die  offizielle  Ankündigung  der  Stufe  0  und eine  Vorwarnung  für  die Stufe  3.  
Die  Betroffenen  richteten  einen zentralen  Arbeitsstab  sowie  regionale Arbeitsstäbe  in den  Re-
gionen  Ost,  West,  Nord,  Mitte,  Südost  und Süd  ein.  Sowohl i m  zentralen  Arbeitsstab als  auch  
in  den  regionalen  Arbeitsstäben  fanden  regelmäßig  Telefonkonferenzen  mit  den  Eisenbahn-
verkehrsunternehmen  statt.  

Neben den  die  Entstörung  betreffenden  Bestimmungen  der  Nutzungsbedingungen  enthalten  
SNB  und  NBN  weitere  Regelungen,  die die Konsequenzen einer  nicht  vertragsgemäßen  
Durchführung  von  Zugfahrten  bzw.  das bestehende  Haftungsregime  näher  erläutern.   

Ziffer  6.4.2  der  SNB  2021  und  Ziffer  5.6.3.2  der  NBN  2022  der  Betroffenen  enthalten  die  so-
genannte  20-Stunden-Regelung.  Diese  nimmt  Bezug  auf  Ziffer  2.9.7.4.2 der  SNB  2021  bzw.  
auf  Ziffer  6.3.3.4.2 der  NBN  2022.  Danach  lassen die  Betroffenen  keine  Zugfahrt  ab  einem  
Zuganfangsbahnhof  oder  einem  Unterwegsaufenthalt  mehr  zu,  wenn  die Verspätung  gegen-
über  der  vertraglich  vereinbarten  Zugtrasse 20  Stunden  oder  mehr  beträgt.  Der  Zugangsbe-
rechtigte  oder  das  einbezogene Eisenbahnverkehrsunternehmen  benötigt  für  die Weiterfahrt  
die  Zuweisung  einer  neuen  Zugtrasse.  Hieran  anknüpfend  sehen  Ziffer  6.4.2 der  SNB  2021  
und  Ziffer  5.6.3.2 der  NBN  2022  vor,  dass  im  Falle  einer  solchen  neuen  Trassenzuweisung  
der  Zugangsberechtigte  das Entgelt  für  die  von  den Betroffenen  neu  zugewiesene  Trasse  zu  
zahlen  hat.  Im  Falle einer  nicht  genutzten  Trasse  aufgrund  der  Regelung  in  Ziffer  2.9.7.4.2  der  
SNB  2021  bzw.  in  Ziffer  6.3.3.4.2 der  NBN  2022  rechnen  die Betroffenen gegenüber  dem  
Zugangsberechtigten  zusätzlich das  Entgelt  für  die  ursprünglich  bestellte  und  nicht  genutzte  
Trasse in  der  Höhe  des  Entgelts für  die  Stornierung  dieser  Trasse weniger  als 24  Stunden  vor  
der  Abfahrt  (gemäß  Ziffer  6.4.8.3  der  SNB  2021  und  Ziffer  5.6.4.2 der  NBN  2022)  ab,  es sei  
denn,  die  Verspätung  von 20  Stunden  oder  mehr  wurde  von  den Betroffenen verschuldet.   

Die  Nutzungsbedingungen  der  Betroffenen enthalten  in  Ziffer  2.9.8.1 der  SNB  2021 und  in  
Ziffer  3.3.4.7.1  der  NBN  2022  die  Bestimmung,  dass die  Vertragsparteien  bei  einer  Verletzung  
vertraglicher  oder  außervertraglicher  Pflichten  nach  den gesetzlichen Bestimmungen  haften,  
soweit  die  SNB  2021 bzw.  die NBN  2022  keine  abweichenden  Regelungen  enthalten.  In  Ziffer  
2.9.8.3 der  SNB  2021  und  in  Ziffer  3.3.4.7.3  der  NBN  2022 ist  geregelt,  dass die  Betroffenen  
bei  Vorsatz  und  grober  Fahrlässigkeit  haften  –  gleich aus  welchem  Rechtsgrund.  Bei  einfacher  
Fahrlässigkeit  haften  die  Betroffen  u. a.  nur  für  andere Schäden  als Sachschäden  oder  Schä-
den  aus  der  Verletzung  des Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit  nur  aus der  nicht  uner-
heblichen Verletzung  einer  wesentlichen Vertragspflicht  (Verpflichtung,  deren  Erfüllung  die  
ordnungsgemäße  Durchführung  des Vertrags  überhaupt  erst  ermöglicht  und  auf  deren  Einhal-
tung  der  Vertragspartner  regelmäßig  vertraut  und vertrauen darf);  in diesem  Fall  ist  die Haftung  
jedoch auf  den Ersatz  des vorhersehbaren,  typischerweise  eintretenden  Schadens begrenzt.   

Darüber  hinaus halten  die  Betroffenen  abseits des öffentlich  zugänglichen  und  für  den  Zugang  
maßgeblichen  Regelwerkes  interne  Richtlinien vor,  die  zur  Vorbereitung (Richtlinie  446.0101  
„Wintermaßnahmen  vorbereiten“)  oder  zur  Bewältigung  eines  Wintereinbruchs als  interne  Ar-
beitsanweisungen dienen  (Richtlinien  446.0102  „Wintermaßnahmen  durchführen“  und  
446.0103  „Schneeräumfahrzeuge“).  Richtlinie  446.0101  sieht  unter  anderem  in Ab-
schnitt  6 (15)  die  Einbeziehung  von  Zugangsberechtigten  in  die Wintervorbereitung  sowie  die  
Nachbereitung  von  Winterereignissen  zur  Vorbereitung  künftiger  Winterereignisse  im  Rahmen  
von  entsprechenden  Veranstaltungen  vor.  Die Richtlinie  446.0102  legt  zudem  in  Abschnitt  2  
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Einsatzstufen  fest,  die  anhand bestimmter  winterlicher  Witterungsverhältnisse Betriebspro-
gramme  und  Einsätze  definieren.  Zum  Zeitpunkt  des Wintereinbruchs  im  Februar  2021sah die  
Richtlinie  folgende  Einsatzstufen  vor:   

Einsatzstufe (ES 1 ):   

 	 Witterung:  leichter  bis  mäßiger  Schneefall,  keine  oder  geringe  Schneeverwehungen,  
stellenweise  Glättebildung  (gefrierender  Regen,  Schnee,  Eis,  Reif),  mäßiger  Eisansatz  
an Gegenständen,  Frost  nach Tauwetter  bei  geringer  bis mäßiger  Schneehöhe;  

 	 Betrieb:  grundsätzlich  kein  Verzicht  auf  Betriebsanlagen, al le  Anlagen  sind  grundsätz-
lich funktionsfähig  zu  halten;   

 	 Einsatz:  Einsatz  von Räumkräften  in  ausgewählten Betriebsanlagen,  ggf.  Einsatz  von  
Schneeräumfahrzeugen  (SRF)  und  Spurloks.  

Einsatzstufe 2  (ES  2):  

 	 Witterung:  mäßiger  bis starker  Schneefall,  mäßige  Schneeverwehungen,  verbreitete  
Glättebildung  (gefrierender  Regen,  Schnee,  Eis,  Reif),  mäßiger  Eisansatz  an  Gegen-
ständen,  Frost  nach  Tauwetter  bei  mäßiger  bis großer  Schneehöhe,  mäßiger  bis stren-
ger  Frost;  

 	 Betrieb:  vorübergehender  witterungsbedingter  Verzicht  auf  einige  Betriebsanlagen,  
leicht  eingeschränkter  Betriebsablauf  (z. B.  Kreuzungs- und  Überholungsverlegungen);  

 	 Einsatz:  Kräfte  nach  Räumplan,  ggf.  Einsatz  von  Schneeräumfahrzeugen  (SRF)  und  
Spurloks.  

Einsatzstufe 3  (ES  3):  

 	 Witterung:  starker  bis  sehr  starker  Schneefall,  starke  Schneeverwehungen,  flächende-
ckende  stark  behindernde  Glättebildung,  verbreitet  starker  Eisansatz  an Gegenstän-
den,  Frost  nach  Tauwetter  bei  großer  Schneehöhe,  strenger  trockener  Frost;  

 	 Betrieb:  vorübergehender  Verzicht  auf  zahlreiche  Betriebsanlagen,  eingeschränkter  
Betriebsablauf  (z. B.  Kreuzungs- und  Überholungsverlegungen,  Ausfall v on  Zügen);   

 	 Einsatz:  konzentrierter  Einsatz  aller  Kräfte  nach  Räumplan,  Einsatz  von  SRF  und  Spur-
loks,  ggf. E rsatz  von  führenden  Fahrzeugen mit  geringer  Achslast d urch mit  Triebfahr-
zeugen  bespannte  Züge.  

Mit  Schreiben vom  16.02.2021  beschwerte sich der  Hinzugezogene  zu 1.  umfassend  bei  der  
Bundesnetzagentur  über  den  Umgang  der  Betroffenen mit  den  winterlichen  Witterungsbedin-
gungen.  

Die  Beschlusskammer  hat  die  Eingabe  des  Hinzugezogenen  zu 1.  zum  Anlass  genommen,  
am  17.02.2021  das vorliegende  Verfahren  von Amts  wegen einzuleiten,  um  den  Umgang  der  
Betroffenen  mit  winterlichen Witterungsbedingungen  und  die  hieraus  ggf.  folgende  Notwen-
digkeit  von zukunftsbezogenen  Maßnahmen  gegenüber  den  Betroffenen  zu  prüfen.   

Die  Beschlusskammer  hat  die  Eröffnung  des  Verfahrens  am  19.02.2021  auf  der  Internetseite  
der  Bundesnetzagentur  veröffentlicht  und  dabei  auf  die  Möglichkeit  der  Hinzuziehung  hinge-
wiesen.  Den  Hinzugezogenen  zu 1.  hat  die  Beschlusskammer  aufgrund  seines Schreibens 
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vom  16.02.2021  zu dem  Verfahren  hinzugezogen.  Darüber  hinaus hat  die  Beschlusskammer  
weitere 20  Unternehmen  und  Verbände auf  deren  Antrag  zum  Verfahren  hinzugezogen.  

Aufgrund  weiterer  an  das Eisenbahn-Bundesamt  gerichteter  Eingaben  hat  dieses parallel  
ebenfalls im  Februar  2021 ein  Verfahren  im  Zusammenhang mit  den  witterungsbedingten  Be-
triebseinstellungen  durch die Betroffenen  eingeleitet.  Gegenstand  der  Prüfung  durch  das Ei-
senbahn-Bundesamt  war  die  Frage,  ob  die  Betroffenen  mit  ihrem  Verhalten  die  „Technische  
Spezifikation zum  Verkehrsbetrieb  und  der  Verkehrssteuerung“  eingehalten  haben.  Unter  dem  
25.02.2021  hat  das Eisenbahn-Bundesamt  die  Betroffenen  per  Auskunftsbescheid  zur  Beant-
wortung  von  Fragen  verpflichtet.  Den  Auskunftsbescheid  hat  das  Eisenbahn-Bundesamt  der  
Beschlusskammer  ebenso  zur  Information  übersandt  wie ein  Anhörungsschreiben  vom  
22.06.2021  und die  Antwort  der  Betroffenen  hierauf  vom  21.07.2021.   

Mit  Schreiben  vom  05.03.2021  hat  der  Hinzugezogene  zu  2.  von  der  den  Hinzugezogenen  
eingeräumten  Möglichkeit  zur  Stellungnahme  Gebrauch  gemacht  und  die  vom  Hinzugezoge-
nen  zu 1.  erhobenen  Vorwürfe  wiederholt  und  ergänzt.  Die  Beschlusskammer  hat  diese Stel-
lungnahme  zum  Anlass genommen,  auch  gegenüber  der  DB  Station&Service AG  ein  Verfah-
ren  zur  Überprüfung  des Umgangs mit  winterlichen  Witterungsbedingungen  einzuleiten.  Diese  
Überprüfung  war  Gegenstand des Verfahrens  BK10-21-0033_Z,  in  dem  noch  weitere  Themen  
behandelt  werden.  In  jenem  Verfahren  ist  die  Beschlusskammer  den  von  der  Hinzugezogenen  
zu  2.  erhobenen  Vorwürfen,  die  DB  Station&Service AG  habe  sich  nur  unzureichend  mit  der  
Betroffenen  zu  1.  abgestimmt, un d  die Fahrgastinformation  durch die  DB  Station&Service  AG  
während  des  Wintereinbruchs  im  Februar  2021  sei f ehlerhaft  und  einseitig  gewesen,  nachge-
gangen.  Da  die  Beschlusskammer  auf  der  Grundlage  des von  ihr  ermittelten  Sachverhalts  
gegenüber  der  DB  Station&Service AG  keinen Handlungsbedarf  sah,  hat  sie  das Verfahren  
BK10-21-0033_Z insoweit  eingestellt.  

Ausgehend  von  und anknüpfend  an  die  vom  Eisenbahn-Bundesamt  per  Auskunftsbescheid  
vom  25.02.2021  gestellten  Fragen  hat  die  Beschlusskammer  im  vorliegenden  Verfahren  am  
05.03.2021  in  einem  ersten Anhörungsschreiben ergänzende Fragen  an  die Betroffenen  ge-
richtet.  Diese betrafen  die  Vorbereitung  auf  den  Wintereinbruch,  Streckensperrungen  und  
Langsamfahrstellen,  den  Umgang  mit  zugewiesenen  bzw.  beantragten  Zugtrassen,  die  Wie-
derherstellung  des  gestörten  Betriebs,  die  Einbeziehung  der  Zugangsberechtigten  in die  Vor-
bereitungs- und  Beseitigungsmaßnahmen  und  die  Kommunikation  zwischen  den  Betroffenen  
und  den  Zugangsberechtigten,  die  Abrechnung  von  Entgelten  sowie Regelwerke und  zukünf-
tiges  Handeln  der  Betroffenen.  Die  Betroffenen  haben  diese  Fragen  mit  Antwortschreiben  vom  
09.04.2021  beantwortet  und  der  Beschlusskammer  zugleich  ihr  Antwortschreiben  auf  den  Aus-
kunftsbescheid  des Eisenbahn-Bundesamts übersandt.  Nach  Auswertung  der  Antworten  der  
Betroffenen  auf  ihre  eigenen  Fragen  und die  des  Eisenbahn-Bundesamts hat  die  Beschluss-
kammer  unter  dem  25.05.2021  ein  weiteres Anhörungsschreiben  an  die  Betroffenen  gerichtet,  
in  dem  sie  die  Betroffenen  u. a  um  nähere  Auskünfte  zu  zehn  ausgewählten Strecken  (Stre-
cken  2011,  2263,  1770,  2320,  2206,  2153,  6420,  2400,  6866  und  2330)  gebeten  hat.  Dieses  
zweite Anhörungsschreiben  haben  die  Betroffenen  mit  Schreiben  vom  25.06.2021  beantwor-
tet.  

Die  Beschlusskammer  hat  darüber  hinaus  den  Kontakt  zu acht  Regulierungsbehörden  anderer  
EU-Mitgliedstaaten  gesucht.  Die  Beschlusskammer  hat  von  der  slowenischen,  der  österreichi-
schen,  der  finnischen,  der  niederländischen,  der  schwedischen,  der  italienischen  und  der  
tschechischen  Regulierungsbehörde  eine  Antwort  erhalten.  Die  Beschlusskammer  hat  zudem  
den  Hinzugezogenen  zu  1.  und  den  Hinzugezogenen  zu 2.  sowie  deren  Mitgliedsunternehmen  
angeschrieben,  um  sich  ein  breiteres  Bild über  den  bei  diesen  Unternehmen  eingetretenen  
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Schaden  zu machen. I nsgesamt  hat  die Beschlusskammer  Antworten  von acht  Unternehmen  
(sieben  davon im  Schienenpersonennahverkehr,  eines im  Schienenpersonenfernverkehr  tä-
tig),  erhalten.   

Im  Laufe  des Verfahrens  hat  die  Beschlusskammer  den  Gegenstand  der  Überprüfung  auf  drei  
Punkte  konzentriert:  

1. 	 Vornahme  von  Sperrungen  aufgrund  winterlicher  Witterungsbedingungen  

2. 	 Kommunikation  mit  den  Zugangsberechtigten  

3. 	 Vorbereitung  auf  den  Winterdienst,  insbesondere hinsichtlich konzerninterner  Ver-
bundprozesse  

Den  in  der  Eingabe  des  Hinzugezogenen  zu  1.  ebenfalls aufgeworfenen  Fragen  zum  An-
reizsystem  der  Betroffenen  und  der  darin  enthaltenen  Kodierungen  sowie  der  Handhabung  
der  20-Stunden-Regelung  in Ziffer  6.4.2  der  SNB  2021  bzw.  in  Ziffer  5.6.3.2  der  NBN  2022  der  
Betroffenen  in  Fällen  höherer  Gewalt  bzw.  bei  Eintritt  von  Witterungsbedingungen  wird die  
Beschlusskammer  im  Rahmen  des  Entgeltgenehmigungsverfahrens  zum  Trassenpreissystem  
2023  (Gz.  BK10-21-0300_E)  nachgehen.   

Zusammengefasst  haben der  Hinzugezogene  zu 1.  und  der  Hinzugezogene zu 2. z u  den ein-
zelnen  Punkten  Folgendes vorgetragen:  

1. 	 Vornahme  von  Sperrungen  aufgrund  winterlicher  Witterungsbedingungen  

 	 Kurz  vor  dem  prognostizierten Schneechaos hätten die  Betroffenen  pauschal  den  
Betrieb  auf  diversen  Haupt- und Nebenstrecken  eingestellt.  Ein regionaler  Bezug  
zum  Beginn  des  Schneefalls sei  hier  noch  nicht  einmal  in  Erwägung  gezogen  wor-
den.  So  sei  es dazu  gekommen,  dass befahrbare  Strecken  – ohne  Schnee  –  tage-
lang  nicht  hätten  genutzt  werden  können.  

 	 Sperrungen  hätten  den  Zugang  aus und  zu  Serviceeinrichtungen und  Anschluss-
gleisen  behindert.  Die  Befahrbarkeit  von  Gleisen  in  Serviceeinrichtungen  sei  erst  
später  wiederhergestellt  worden.  Zufahrten  zu  DB-Werkstätten  seien  primär  ge-
räumt  worden,  nicht  jedoch  Werkstätten  von  Wettbewerbern.  

 	 Sperrungen  hätten teilweise bis zu  acht  Tage angedauert.  

 	 Bei d er  Entsperrung  von Grenzstrecken  habe  es  teilweise unnötige  Verzögerungen  
gegeben.  

 	 Die  Betroffenen  hätten  die  Sperrungen  mit  winterlichen  Witterungsbedingungen  
(Schneefall,  Frost,  aber  auch  Raureif)  begründet.  Mit  ein  Grund  seien  aber  auch  
defekte  bzw.  eingeschneite Bahnübergänge  gewesen.  

 	 Aus Sicht  der  Zugangsberechtigten  sei  der  tragende Grund  für  die  Sperrungen  vor  
allem  die Nichtverfügbarkeit,  die  mangelnde  Dimensionierung  oder  der  Ausfall  von  
Weichenheizungen  gewesen.  Diese seien  teilweise außer  Betrieb oder  vielfach  ge-
stört  gewesen.  Möglicherweise sei  auch  die  Heizfrequenz  durch  Energiesparvorrich-
tungen nicht  an  die  Winterbedingungen  angepasst  gewesen.  

 	 Ein  weiterer  Grund  für  die  Sperrungen  sei  ein  mangelnder  Personal- und  Maschi-
neneinsatz  gewesen.   

 	 Es habe  eine mangelnde  Organisation der  Abstimmung  zwischen den Betriebszent-
ralen  (BZ)  vorgelegen  und  an  einer  Abstimmung  bei  der  Räumung  von  Strecken  
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einerseits  und  von  Serviceeinrichtungen  andererseits gemangelt.  Durch Letzteres  
sei  in  manchen  Fällen die Wiederaufnahme  des Betriebs unmöglich  gewesen,  weil  
die  dafür  notwendigen  Triebfahrzeuge  weiter  in  den  Abstellanlagen  „eingesperrt“  
gewesen  seien.  

 	 Hinweise der  Eisenbahnverkehrsunternehmen  auf  nachteilige  Folgen  zu  langer  
Standzeiten  seien  häufig  nicht  aufgenommen  worden.   

 	 Es habe  eine  falsche  und  intransparente  Priorisierung  der  Beseitigung von Störun-
gen  gegeben.  Es  bestehe der  Verdacht  der  Diskriminierung  bei  der  Wiederherstel-
lung  der  Befahrbarkeit b estimmter  Strecken.  

 	 Durch die vollständigen  Sperrungen seien  die  Zugangsberechtigten  massiv  in  ihren  
Rechten  verletzt  worden.  Es  seien ein  Verstoß  gegen  das  Eisenbahnregulierungs-
gesetz  (ERegG)  und  die  vertraglichen  Beziehungen  zwischen Eisenbahnverkehrs-
unternehmen  und  den  Betroffenen  anzunehmen.  Durch  die  Zugangsverwehrung  
seien  Schäden  in  Millionenhöhe entstanden.  

 	 Gefordert w erde,  dass Streckensperrungen  jeweils aufgrund  der  tatsächlichen  örtli-
chen Witterungs- bzw.  Gefährdungssituation  zu  veranlassen seien.  Zudem  müsse  
das Personal  vorhanden  sein.  Es müsse  gewährleistet  werden,  dass  die  Betriebs-
zentralen  Kenntnisse zur  Befahrbarkeit  von  Strecken  hätten.  Es  müsse ein  transpa-
rentes Prozedere der  Entstörung  geben (ggf.  als Teil  der  SNB  bzw.  NBN).  Die  Wie-
derfreigabe  von Strecken  dürfe  nicht  zu  Diskriminierungen  führen.  Schließlich be-
stehe  eine Pflicht  der  Betroffenen,  alle notwendigen  organisatorischen  und techni-
schen Voraussetzungen  in  Abstimmung  mit  den  Zugangsberechtigten  so  zu  schaf-
fen,  dass  bei  solchen  Witterungsverhältnissen  ein  ungehinderter  Zugang  zur  Infra-
struktur  innerhalb  von  kurzer  Zeit  zumindest  in  Teilen,  im  Ausnahmefall  längstens  
binnen  24  Stunden,  sichergestellt  werde.   

2. 	 Kommunikation  mit  den  Zugangsberechtigten  

 	 Es hätten  konkrete  Informationen  über  die  Befahrbarkeit  einzelner  Knoten und Stre-
cken  in  Form v on Prognosen  gefehlt.  

 	 Die  verfügbaren  Kommunikationseinrichtungen  seien unzureichend,  um  Abstim-
mungen  mit  den  Eisenbahnverkehrsunternehmen  durchzuführen  und  Informationen  
über  die  Befahrbarkeit  von  Strecken zu  geben.  Die  Angaben in  den  Karten  „Betrieb  
Live“  bzw.  in  der  Großstörungskarte  seien größtenteils falsch  bzw.  veraltet  gewe-
sen.  Selbst  konkrete Hinweise  auf  Fehler  seien  stundenlang  nicht  berücksichtigt  
worden.  Einzelne  Regionalbereiche  hätten  „Betrieb  Live“  praktisch nicht  genutzt.   

 	 Es fehle  an  einer  methodischen  Struktur  zur  Abarbeitung  der  Informationen  zu allen  
Strecken.  Eine  solche  sei t rotz  Hinweis nicht  eingeführt  worden.  

 	 Die  Berichte über  die  jeweilige  Befahrbarkeit  von  Strecken  seien unzuverlässig  und  
teilweise  widersprüchlich  gewesen.  Dies  habe  die Weiterfahrt  verhindert,  obwohl  
eine  Räumung entbehrlich  war.  Die  Erforderlichkeit  von Erkundungsfahrten sei  nicht  
hinreichend transparent  vermittelt  worden.  

 	 Bis zum  12.02.2021  habe  es an  einer  Verlässlichkeit  der  Informationen  gefehlt.  

 	 Es habe  an  einer  Einbeziehung  der  Eisenbahnverkehrsunternehmen in  die  Arbeits-
stäbe  gefehlt.  Arbeitsstäbe  seien  nicht  einvernehmlich beendet  worden.  Außerdem  
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seien  Unterstützungsangebote der  Eisenbahnverkehrsunternehmen  nur  zögerlich  
oder  gar  nicht  angenommen  worden.  

 	 Es habe  an  einer  Aussage  zur  Aussetzung der  20-Stunden-Regelung  hinsichtlich  
der  zusätzlichen  Entgelte gefehlt.  

 	 Die  Priorisierung  der  Entstörung  sei  den  Zugangsberechtigten  nicht  hinreichend  
transparent  gemacht  worden.  Zwar  sei  der  Grundversorgungsgedanke  ausreichend  
transportiert,  nicht  aber  der  Schienenpersonenverkehr  ausreichend bedacht  wor-
den.  

 	 Gefordert  werde  sicherzustellen,  dass  die  Kommunikationseinrichtungen  und Me-
dien  für  die  Information  der  Zugangsberechtigten  zeitnah  den  aktuellen  Betriebszu-
stand  darstellen  bzw.  vermitteln.  Es  müssten  zudem  organisatorische  Abstim-
mungsinstrumente  mit  den  Eisenbahnverkehrsunternehmen  geschaffen  bzw.  dürf-
ten  Arbeitsstäbe nur  einvernehmlich beendet  werden.  

3. 	 Vorbereitung  auf  den  Winterdienst,  insbesondere hinsichtlich konzerninterner  Ver-
bundprozesse  

 	 Die  Betroffenen  hätten  sich mangelhaft  auf  den  Wintereinbruch  vorbereitet,  obwohl  
sie nach  dem  Winter  2017/2018  Besserung  gelobt  hätten  und obwohl  im  Jahr  2018  
Workshops  durchgeführt  worden  seien.  

 	 Es habe  eine  unzureichende Einplanung  von  Winterpersonal  zur  Sicherung  des  ver-
tragsgemäßen Zustands  der  Infrastruktur  gegeben.  

 	 Weichenheizungsanlagen  seien  mangelhaft  dimensioniert  bzw.  geplant  gewesen.  
Möglicherweise sei d ie  Abschaltautomatik falsch  eingestellt  gewesen.   

 	 Der  Vorbereitungsprozess  sei  intransparent,  auch  mit  Blick  auf  die  Festlegung  von  
Priorisierungen.  Dies nähre  den  Verdacht  der  Diskriminierung  von  Wettbewer-
berbahnen.  Hierbei  gehe  es  konkret  auch  um  die Frage  der  Rechtmäßigkeit  kon-
zerninterner  Vorbereitungsmaßnahmen.  

Die  Hinzugezogene  zu 19.  hat  mit  Schreiben  vom  16.04.2021  Stellung genommen und ihr  
Augenmerk  dabei  auf  die  Kommunikation  mit  den  Betroffenen  gelegt.  Die  Kommunikation  sei  
bezogen auf  den  Nahverkehr  nicht  zufriedenstellend gewesen.  Informationen zur  Befahrbar-
keit  von  Strecken  seien  nur  auf  Nachfrage  herausgegeben  worden.  Die  Informationen  seien  
teilweise  widersprüchlich  gewesen.  Eine  regelmäßig  aktualisierte Kartenübersicht  über  die  
freien  Strecken  inklusive  einer  Prognose über  die  Verfügbarkeit  sei  nicht  zur  Verfügung  gestellt  
worden.  Die  Telefonkonferenzen  des Krisenstabs  seien  die  einzigen  Möglichkeiten  gewesen,  
um  an  Informationen  zu  gelangen.  (Bessere)  Kartenübersichten  und  eine  proaktive  Kommuni-
kation hätten  viele  Nachfragen  erspart  und  auch  die  Kommunikation  gegenüber  den  Aufga-
benträgern  deutlich  erleichtert.  Insofern  mangele  es  an  Transparenz  über  die aktuelle Situa-
tion.  Zudem  sei  die  Möglichkeit,  schriftliche  Nachfragen  im  Chat  des Krisenstabes zu  stellen,  
durch die  Betroffenen  abgeschaltet  worden. D er  Krisenstab  habe  nur  als  einseitiger  Informati-
onskanal un d  als  eine  Art  Mangelverwaltung  fungiert.  Eine  gemeinsame  Maßnahmenerarbei-
tung  mit  den  Eisenbahnverkehrsunternehmen  habe dagegen  nicht  stattgefunden.  Eine  Maß-
nahmensteuerung  sei  ebenfalls nicht  erkennbar  gewesen.  

Die  Betroffenen  haben  sich zu  den  einzelnen  Punkten  zusammengefasst  (auch gegenüber  
dem  Eisenbahn-Bundesamt)  wie  folgt  geäußert:  

1. 	 Vornahme  von  Sperrungen  aufgrund  winterlicher  Witterungsbedingungen  
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 	 Vorzeitige  Sperrungen  seien  nicht  vorgenommen  worden.  Sperrungen  hätten  auch  
immer  nur  bis zum  Wegfall de s Anlasses angedauert.   

 	 Ursachen  für  die  Sperrungen  seien  zugefrorene  Weichenantriebe,  zugeschneite  
Gleise  mit  Schneeverwehungen  bis  zu 1,50  Metern Höhe  und  vereiste  Oberleitungs-
anlagen  gewesen.  In  den  ersten  Tagen  seien  für  die  Sperrungen  auch  aufgrund  von  
Schneelast  umgestürzte  Bäume  ursächlich gewesen.  Die  Sperrungen  resultierten  
dabei  überwiegend  aus zu  hohen  Schneemengen  und hätten  die Verkehrsarten  und  
Strecken unterschiedslos betroffen.  Teilweise  habe  es keine Abnahme  von  Zügen  
in  den  Nachbarländern  und von  anderen Infrastrukturanbietern gegeben.  

 	 Bei  den  von  der  Beschlusskammer  aus  der  Summe  der  Störungen  herausgesuchten  
Beispielsstrecken  handele  es sich  nicht  um  „klassische  Streckensperrungen“.  Viel-
mehr  hätten  Weichenstörungen zur  Nichtbefahrbarkeit  bestimmter  Streckenab-
schnitte geführt.  Dies betreffe vermutlich auch  einen  sehr  großen  Teil  der  restlichen  
angegebenen  Einschränkungen.  

 	 Frühzeitige  (bzw.  vermeintlich  vorzeitige)  Sperrungen  begründeten  sich mit  vorher  
bereits eingetretenen Störungen an  Weichen  und einem  tatsächlich früheren  Eintritt  
von  Witterungsbedingungen.  

 	 Defizite bei  den  Erkundungsmaßnahmen  seien erkannt  worden und würden  voraus-
sichtlich  Ende  2021  durch  eine Neuregelung  verbessert.   

 	 Die  Ursache  für  die  von  der  Beschlusskammer  festgestellten langanhaltenden  Stö-
rungen  seien  in den  extremen  Nachwirkungen  von  Vereisungen  und/oder  der  Prio-
risierung  von Räumpersonalen  zu  verorten. B ei  anderen  Störungen  sei  die  Anzeige  
im  Großstörungstool  fehlerhaft  gewesen.   

 	 Mit  der  Räumung  sei  unverzüglich  nach Start  bzw.  Rückgang  der  Schneefälle oder  
Schneeverwehungen  begonnen  worden.  Durch  wiederaufkommende  Schneefälle,  
starken  Wind  und  tiefe  Temperaturen  sei d ie  Räumung sehr  erschwert  und auf  das  
Abklingen  bzw.  Enden  der  starken  Witterungseinflüsse abgestellt  worden.  Schnee-
räumtechnik  sei  sowohl p ro- als auch  reaktiv  verlegt  worden.  

 	 Eine  Grobpriorisierung  erfolge anhand  der  priorisierten Streckenkarte.  Die  Feinpri-
orisierung erfolge anhand  von sogenannten  Räumplänen.  

 	 Es habe  keine  unterschiedliche  Behandlung von  Schienengüterverkehr  und Schie-
nenpersonenverkehr  gegeben.  Bestimmte  Schnellfahrstrecken  seien zugunsten al-
ler  Verkehrsarten  zurück  priorisiert  worden.  Es habe  keine  Priorisierung  von  Zufahr-
ten  zu  Serviceeinrichtungen  konzernverbundener  Unternehmen  gegeben.   

 	 Die  Zusage  verbindlicher  Entsperrfristen  sei  nicht  möglich.  Auch eine  Abschätzung  
der  dadurch  verursachten  Zusatzkosten  sei  nicht  möglich.  Die Vergangenheit  habe  
gezeigt,  dass  pauschale  Zusagen  von  Entsperrfristen  immer  wieder  zu  Diskussio-
nen,  Fehlanreizen und  Misskommunikation  geführt  hätten.  Entsperrfristen würden  
immer  erst  dann abgegeben,  wenn sie verlässlich herzuleiten  seien.   

2. 	 Kommunikation  mit  den  Zugangsberechtigten  

 	 Die  Kommunikationsabläufe mit  den  Zugangsberechtigten  hätten  sich  grundsätzlich  
in  Bezug  auf  verschiedene  Großstörungsereignisse (auch  Hitze,  Sturm  und  Hoch-
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wasser)  bewährt  und  seien  aufgrund entsprechender  Erfahrung  gezielt  weiterentwi-
ckelt  worden.  Eine  nach  Jahreszeiten  differenzierende Kommunikationsregelung  er-
scheine  nicht  zielführend.  

 	 Wesentliche Kommunikationskanäle  seien die  Erreichbarkeit  der  BZ  und  der  Netz-
leitzentrale  rund  um  die  Uhr,  das  Leitsystem  zur  Netzdisposition (LeiDis),  der  E-Mail-
Service BZ-Info,  „Betrieb  Live“,  die  Telefonkonferenzen  mit  den  Zugangsberechtig-
ten,  Protokolle  und  die Großstörungskarte.  

 	 Als Konsequenz  aus den  nach  dem  Wintereinbruch 2021  durchgeführten „Lessons  
Learned“-Runden  sei  ein  transparenterer  Umgang  mit  den  Zugangsberechtigten ge-
plant.   

 	 Durch die Priorisierung der  Räum- und  Entstörkräfte entsprechend  der  Streckenpri-
orisierung im  Großstörungsfall  sei  es zu  Informationsdefiziten  im  nicht  priorisierten  
Bereich gekommen.  Um  die Informationsweitergabe in solchen  Fällen  zu  erleichtern  
und zu beschleunigen,  sei  eine angepasste  Großstörungskarte  entwickelt  und  in  
„Betrieb  Live“  ausgerollt  worden.  Bei  kommenden  Großstörungsereignissen sei  es  
möglich,  auch  regionale  Einschränkungen in  der  Großstörungskarte zu erkennen.   

 	 Bei d er  stündlichen Veröffentlichung  der  Großstörungskarte  seien vereinzelt  Fehler  
beim I mport  durch Überlastung  aufgetreten,  was zu falschen/nicht  rechtzeitig  veröf-
fentlichten  Daten  geführt  habe.  

 	 Die  Organisation  der  Erkundungsfahrten  solle  verbessert  werden  und  aus  dem  Ar-
beitsstab  heraus möglich sein.  Der  Entwurf  einer  Regelung  solle  bis Ende  2021 ent-
stehen,  wobei  es keinen Automatismus  geben  werde.  Erkundungen  blieben  auch  
zukünftig Einzelfallentscheidungen.  

3. 	 Vorbereitung  auf  den  Winterdienst,  insbesondere  hinsichtlich  konzerninterner  Ver-
bundprozesse  

 	 In  den  sogenannten  Bauinformationsdialogen  würden  die Themen  „Allgemeine Win-
tervorbereitung“,  Einsatzstufenplanung,  Kommunikationskonzepte,  Einsatzkon-
zepte,  Schneeräumtechnik  und  Winterübungen  angesprochen.   

 	 Das Gremium  „Runder  Tisch Kapazitätsmanagement“  sei  das  Gremium,  in  dem  
konzernfremde  Unternehmen  und  Personen  zu  den  relevanten  aus dem  Verbund-
prozess „Großstörungen  managen“  gewonnenen Erkenntnissen  und Informationen  
beteiligt w ürden.  

 	 Interessierte  Parteien  hätten die  Möglichkeit,  sich  über  DB  Training  in  Seminaren  
zur  Arbeit  im  Arbeitsstab  anzumelden.  Themen  seien  sowohl  die Arbeit  im  Krisen- 
und Arbeitsstab  grundsätzlich,  aber  auch  das Großstörungsmanagement  im  DB-
Konzern  sei  Thema.  Das  Seminar  sei  explizit  auch für  DB-externe Interessierte  frei  
zugänglich.  

 	 Die  Organisationseinheit  „Qualität“  der  DB  AG  überwache  die  wintervorbereitenden  
Maßnahmen  der  Betroffenen.  Hierbei  würden  für  eine angemessene  Vorbereitung  
des Winters  im  Systemverbund  im  Bedarfsfall  geschäftsfeldübergreifende  Maßnah-
men  definiert  und  deren  Umsetzung überwacht.  Federführend  seien die  Infrastruk-
turbetreiber  (neben  den Betroffenen  die DB  Station&Service AG).  Auch  die Gene-
ralunternehmer  für  Winterdienstleistungen  (DB  Fahrweg  GmbH  und  DB  Services  
GmbH)  würden  eingebunden.  Für  eine  objektive  Validierung  auditiere  und  prüfe die  
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Organisationseinheit  „Lieferanten  und  Systemprüfung  IH“  der  Betroffenen  zusätzlich  
die  wintervorbereitenden  Maßnahmen  in  den  Verantwortungsbereichen  des Res-
sorts  „Anlagen- und  Instandhaltungsmanagement“  der  DB  Netz  AG.  

 	 Der  Verbundprozess  „Großstörung  managen“  habe  zum  Ziel,  allen  Reisenden  kon-
sistente  und  rechtzeitige  Kundeninformationen zur  Verfügung zu  stellen  und  betrieb-
lich/verkehrliche  Auswirkungen  von Störungen  zu  minimieren.  Er  teile  sich in  die  
kontinuierliche  Verbesserung  und die  operative  Durchführung  von  Großstörungen  
auf.  Beteiligt  seien  neben  den  Betroffenen  die  DB  Station&Service  AG,  die  
DB  Fernverkehr  AG,  die  DB  Regio  AG,  die  DB  Cargo AG,  die  DB  Vertrieb GmbH,  
die  DB  Systel  GmbH  und  Einheiten  der  Konzernleitung  (DB  AG).  Die Betroffenen  
blieben in  der  operativen  Durchführung  unabhängig  und  steuerungsfrei.  Eine Teil-
nahme konzernfremder  Unternehmen  sei  nicht  möglich.  Die  Verbundprozesse  hät-
ten  immer  den  Endkunden im  Blick.  Ihre Überarbeitung  verbessere die internen Ab-
läufe  und  nütze der  gesamten  Schienenverkehrsbranche inklusive  der  Wettbewer-
ber  der  Eisenbahnverkehrsunternehmen  des DB-Konzerns.  Die Verbundprozess-
eigner  besäßen  weder  Weisungsrechte  in  Bezug  auf  operative  Entscheidungen  und  
Handlungen im  Tagesgeschäft  noch  auf  die  inhaltliche  und  organisatorische Ausge-
staltung  der  Teilprozesse in  den  Konzerngesellschaften.  Die Arbeitsstaborganisa-
tion  nach  der  Richtlinie  420.0200A01  setze  die erarbeiteten  Prozesse  aus  dem  Ver-
bundprozess  um.  Hier  würden alle  Eisenbahnverkehrsunternehmen  von  den  zur  
Verfügung  gestellten  Informationen  profitierten.  Die  Vorgaben  der  §§  8  ff.  ERegG  
würden  gewahrt.  

Die  Beschlusskammer  hat  vom  Deutschen  Wetterdienst  Wetterdaten  von sämtlichen  seiner  
Messstationen  in  Deutschland erhalten.  Die vom  Deutschen  Wetterdienst  bereitgestellten  Da-
ten  umfassen  das Tagesminium  der  Lufttemperatur,  das  Minium  der  Lufttemperatur  zwischen  
6  und  23  Uhr  sowie  zwischen 1  und  6  Uhr,  Schneehöhen,  Neuschneemengen  und  Tageswind-
spitzen.  Auf  Basis  dieser  Daten  hat  die  Beschlusskammer  behördenintern  vom  Referat  112  
„Infrastrukturatlas  - Zentrale  Informationsstelle“  für  jeden  Tag  im  Zeitraum  vom  05.02.2021  bis  
zum  16.02.2021  umfangreiches Kartenmaterial  erstellen lassen.  Die  Witterungsbedingungen  
wurden  mit  dem  Geo-Streckennetz  der  Betroffenen  mit  Stand  Oktober  2019 sowie  den  Anga-
ben  zu  Streckensperrungen  (insbesondere  Lage  der  Sperrungen)  verschnitten.  Hierbei  wur-
den  die Grenzwerte aus dem  Anreizsystem  der  Betroffenen  übernommen,  die  für  eine  Kodie-
rung  der  Verspätungsursache  „Witterung“  (Kodierungsziffer  82  nach der  Richtlinie  
420.9001A01,  die als  Anlage  6.5.1  Bestandteil  der  SNB  2021  und als Anlage  5.7.2.1 Bestand-
teil de r  NBN  2022  ist)  maßgeblich sind.  Die Grenzwerte  beschreiben Witterungseinflüsse,  die  
jeweils mindestens vorliegen  müssen,  damit  eine  Störung  der  Infrastruktur  oder  von Fahrzeu-
gen  auf  die neutrale  Kodierziffer  82  gebucht  werden  kann  (notwendige  Bedingung).  Damit  eine  
Kodierung  erfolgen  kann,  muss auch  ein  kausaler  Zusammenhang  zwischen  der  Verspätung  
eines Zuges und  dem  Wetterereignis  bestehen  (hinreichende  Bedingung).  Die  Grenzwerte  
sind  mithin  für  eine  Abschätzung  geeignet,  ob  Streckensperrungen  in  Zusammenhang mit  Wit-
terungsereignissen  stehen  können.   

In der  Richtlinie  420.9001A02  sind  folgende  Grenzwerte geregelt:  

-	 Temperatur:  ≤  -10°  C  oder  ≥  30°  C   

-	 Regen: ≥  15  Liter  pro  Stunde  je  Quadratmeter  

-	 Neuschnee  in  24  Stunden: ≥   5  cm  

-	 Altschnee:  ≥ 15   cm  



   

- Wind:  Ab  62  km/h /  Stufe  8.  

Um  die  Punktmessungen  der  Wetterdaten  mit  dem  Streckennetz  in Verbindung  bringen  und  
auf  einer  Karte darstellen  zu  können,  sind  diese  räumlich auf  flächenhafte  Polygone interpoliert  
worden.  Bei  dem  verwendeten  Verfahren  (stark vereinfachende  Thiessen-Polygone)  befindet  
sich im  Zentrum  eine  jeden  Polygons eine Wetterstation,  und alle Punkte  innerhalb  dieses  
Polygons befinden  sich  räumlich näher  an  dieser  Wetterstation  als an  allen  anderen  Wetter-
stationen.  Da  sich  die zugrundeliegenden  Messstationen  für  die  verschiedenen Wetterdaten  
unterscheiden,  sind  auch die resultierenden Thiessen-Polygone  unterschiedlich.  Das Verfah-
ren  berücksichtigt  keine  topographischen Einflüsse.  Aufgrund  der  Eingangswerte sind  zu-
nächst  einzelne  Kartensets erstellt  worden,  die  verschiedene  Witterungsbedingungen  auf  dem  
Netz  der  Betroffenen  darstellen  und auf  denen  die  Strecken,  auf  denen  der  jeweilige Grenzwert  
unter  bzw.  überschritten  wurde,  gelb  hervorgehoben  sind.  Zudem  hat  die  Beschlusskammer  
Einzelkarten  erstellen lassen,  aus denen  sich ergibt,  welche Strecken  gesperrt  bzw.  aufgrund  
von  witterungsbedingten  Störungen  nicht  befahrbar  waren.  In  den einzelnen Karten  wird  eine  
Strecke  für  den  jeweiligen Tag  in  orangener  Farbe  als gesperrt  angezeigt,  sobald  sie irgend-
wann  im  Zeitraum  zwischen  0  und  24  Uhr  gesperrt  war.  Die  exakte  Sperrdauer  wurde  aus  den  
Angaben  der  Betroffenen  zu  Streckensperrungen  übernommen.  Eine  Unterscheidung  nach  
teilweiser,  vollständiger  oder  sonstiger  Nichtbefahrbarkeit  ist  in  den  Karten  nicht  abgebildet.  
Abbildung  2 zeigt  beispielhaft  die  Karte  mit  den  Neuschneemengen am  07.02.2021  und die  
dazugehörige  Karte, au s  der  die  Streckensperrungen  ersichtlich sind.  

Abbildung  2 –  Beispiel der E inzelkarten  zu  Neuschneemengen  
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Zudem  hat  die  Beschlusskammer  je  eine  Karte  erstellen lassen,  in  der  die  Gesamtwetterlage  
abgebildet  ist  und  in  der  die  Sperrungen bzw.  Nichtbefahrbarkeit  aufgrund  von  witterungsbe-
dingten  Störungen  abgebildet  sind.  Eine  Über- bzw.  Unterschreitung  der  Grenzwerte  aus  dem  
Anreizsystem  ist  gelb,  eine  Streckensperrung  bzw.  eine Nichtbefahrbarkeit  orange markiert.  
Diese Karten enthalten  keine  Polygondarstellung.  Abbildung  3  zeigt  beispielhaft  die  die Ge-
samtwetterlage  am  07.02.2021  abbildende  Karte und  die dazugehörige  Karte,  aus der  die  
Streckensperrungen  bzw.  die Nichtbefahrbarkeiten ersichtlich  sind.   

Abbildung  3 –  Beispiel der E inzelkarten  zur G esamtwetterlage  
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Die  einzelnen Karten  ermöglichen  einen Abgleich von Witterungsbedingungen einerseits  und  
Sperrgeschehen  andererseits.   

Am  27.08.2021  hat  die  Beschlusskammer  einen  Erörterungstermin  per  Videokonferenz  durch-
geführt,  in  dem  ein  umfassender  Austausch  über  die  Sach- und  Rechtslage stattfand.  An  die-
sem  Termin  hat  auch  ein  Vertreter  des  Eisenbahn-Bundesamts  teilgenommen.  In  diesem  Er-
örterungstermin  hat  die  Beschlusskammer  den  Verfahrensbeteiligten  ihre  Auswertung  der  
Wetterdaten  vorgestellt.  Sie  hat  dabei  erläutert,  dass  sich  aus ihrer  Sicht  eine gemessen  an  
den  tatsächlichen Witterungsbedingungen  deutliche  Anzahl  vorzeitiger  und/oder  zu  langer  
Streckensperrungen  nicht  hat  feststellen  lassen.  Im  Regelfall  hat  sich  das Verhalten  der  Be-
troffenen  so  dargestellt,  dass  zuerst  das Auftreten  bestimmter  Witterungsbedingungen  und  
zeitlich  danach die  Erklärung  der  Sperrung  zu  beobachten  war.  Die  Streckensperrungen  ha-
ben  zudem  im  Großen  und  Ganzen nur  so lange  angedauert,  wie  die Strecken  jedenfalls nach  
der  Kenntnis  der  Betroffenen  unbefahrbar  gewesen sind.  

Außerdem  hat  die  Beschlusskammer  eine  Formulierung  für  eine  Entstör-Regelung  in  den  Nut-
zungsbedingungen  zur  Diskussion  gestellt:  
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„Die  DB  Netz  AG  stellt  die Befahrbarkeit  einer  Strecke  unverzüglich,  spätestens  
aber  binnen  X  Stunden  nach  einer  Sperrungsentscheidung wegen  Unbefahrbar-
keit  aufgrund  winterlicher  Witterungsverhältnisse  wieder  her,  es sei  denn,  eine  
Wiederherstellung  binnen  X  Stunden ist  objektiv ausgeschlossen.  In diesem  Fall  
erfolgt d ie  Wiederherstellung  weiterhin  unverzüglich.“  

Mit  Schreiben  vom  30.08.2021 hat  die  Beschlusskammer  allen  Verfahrensbeteiligten  den  im  
Erörterungstermin unterbreiteten  Vorschlag  in  schriftlicher  Form  übersandt,  wobei  sie die  Zeit-
angabe  auf –   bereits im  Erörterungstermin  diskutierte  – „24  Stunden“  präzisiert  und als mögli-
chen Regelungsort  in  den NBN  2022  eine  neue  Ziffer  6.3.3.5  angeregt  hat.  Sie hat  die  Verfah-
rensbeteiligten  um  Stellungnahme  zu  dem  Vorschlag  gebeten  und  zugleich die  Möglichkeit  
eingeräumt,  Regelbeispiele zu  benennen,  bei  deren  Vorliegen  aus  ihrer  Sicht  eine  Wiederher-
stellung  binnen 24  Stunden  für  die Betroffenen  objektiv  ausgeschlossen  ist.   

Die  Beschlusskammer  hat  zudem  darum  gebeten,  Stellung  zu  der  Frage  zu  nehmen,  ob  aus  
Sicht  der  Verfahrensbeteiligten  eine  regulatorische  Gleichbehandlungsvorgabe hinsichtlich  
des Verbundprozesses „Großstörungen  managen“,  solange  und soweit  die  Betroffenen  an  
diesem  Prozess teilnehmen,  mit  Blick  auf  die  Regulierungsziele  des §  3  ERegG  erforderlich  
und  angemessen  erscheint.  Die zugangsberechtigten  Verfahrensbeteiligten  hat  die  Be-
schlusskammer  um  Mitteilung  gebeten,  ob  sie  ggf.  an  einer  Teilnahme  an diesem  Verbund-
prozess interessiert  wären.   

Neben der  Stellungnahme  der  Betroffenen  sind  im  Anschluss  an  den  Erörterungstermin  Stel-
lungnahmen  des Hinzugezogenen  zu  1.,  des  Hinzugezogenen zu 2.,  des  Hinzugezogenen  zu  
18.  und  der  Hinzugezogenen zu 19.  bei  der  Beschlusskammer  eingegangen.  

Die  Betroffenen  haben  in  ihrer  Stellungnahme  vom  10.09.2021  erneut  zum  Ausdruck  gebracht,  
dass  die  Festlegung  von  starren  Entstörung-/Störungsbeseitigungsfristen  für  winterliche  Groß-
störungen  aus  ihrer  Sicht  weder  sinnvoll  noch möglich sei.  Zwar  seien  Wintereinbrüche  ebenso  
wie  Extremwetterlagen  zu  anderen Jahreszeiten  grundsätzlich  prognostizierbar.  Die  genauen  
räumlichen und  qualitativen  Auswirkungen  speziell  auf  die  Infrastruktur  seien  hingegen  nicht  
vorhersehbar.  Es könne  daher  zu  im  Einzelnen nicht  plan-/prognostizierbaren  Auswirkungen  
kommen  (z. B.  Art  des  Schneefalls,  wie  z. B.  Nassschnee,  Flugschnee,  aber  auch  Windrich-
tungen und  -stärke),  die  zum  Teil  innerhalb  kürzester  Zeit,  aber  auch  erst  innerhalb  eines ge-
wissen  Zeitraums  zum  Ausfall/zur  Nichtbefahrbarkeit  einer  Strecke  führen  könnten.   

Nicht  nur  der  Beginn  einer  Entstörungsbeseitigungsfrist  stoße  auf  praktische  Probleme.  Dies  
gelte  erst  recht  für  die  Disposition  der  zur  fristgerechten  Beseitigung  erforderlichen  Ressour-
cen.  Gerade  unter  Extremwetterbedingungen  sei  die  Disposition  von  Räumressourcen  in  er-
forderlicher  Qualität  und  Quantität  kaum  möglich.  Jedenfalls bestünde  immer  die  Gefahr,  dass  
andere  Bereiche  bloßgelegt  würden.  Einer  allen  Eventualitäten  genügende  Aufstockung  von  
Ressourcen  seien  tatsächliche,  vor  allem  aber  auch wirtschaftliche  Grenzen gesetzt.  Die  von  
der  Beschlusskammer  angedachte Exkulpationsmöglichkeit  ändere  hieran nichts,  da  sie  zu  
zusätzlichem  Bürokratieaufwand  führe.  Die im  Ereignisfall  ohnehin  schon  stark  beanspruchten  
verantwortlichen Stellen/Personale  würden mit  Tätigkeiten  belastet,  die  nicht  unmittelbar  dem  
Ziel  einer  schnellstmöglichen  Entstörung bzw.  deren Prognostizierung  dienten.  Völlig  ungeeig-
net  sei  in  diesem  Zusammenhang  die  von  der  Beschlusskammer  vorgeschlagene  nachträgli-
che  Verknüpfung  mit  dem  Kriterium  einer  Objektivierbarkeit  der  Unmöglichkeit.  Es  bleibe völlig  
offen,  woran  im  jeweiligen  Einzelfall di e  Objektivität g emessen  werden sollte.  Die zur  Konkre-
tisierung  denkbare  Einführung  eines  Kriterienkatalogs würde  nur  zu einer  der  Störungssitua-
tion  unangemessenen  weiteren  Komplexität  ohne  Mehrwert  führen.   
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Die  Forderung  nach einer  pauschalen  oder  starren  Entstörungsfrist  sei  nicht  nur  praktisch nicht  
realisierbar,  sondern  auch  rechtswidrig.  Aus §  62  Abs.  1  ERegG  folge, da ss der  Gesetzgeber  
nicht  von  starren  Entstörzeiten  ausgehe.  Wann  die  in §  62 Abs.  2  ERegG  angesprochene  
ankündigungslose  Sperrung von  zugewiesenen  Zugtrassen  notwendig  sei  und  wie  lange dies  
dauere,  sei  eine Einzelfallregelung.  Es  sei  unangemessen  und  falsch,  diese Einzelfallentschei-
dung  mit  einer  pauschalen  Zeitvorgabe  zu  versehen.  Dies sei  vor  dem  Hintergrund  der  zivil-
rechtlichen  Haftung  auch  nicht  erforderlich.   

Der  Hinzugezogene zu  1.,  der  Hinzugezogene  zu 2.,  der  Hinzugezogene  zu  18.  und  die  Hin-
zugezogene  zu  19.  haben  den  Ansatz  der  Beschlusskammer  in  ihren  Stellungnahmen dage-
gen  positiv  aufgenommen.   

Der  Hinzugezogene  zu  1.  hat  in  seiner  Stellungnahme  vom  17.09.2021  zudem  Beispiele  be-
nannt,  in  denen  eine  geringfügig  längere  Zeit  als 24  Stunden  für  die  Entstörung  notwendig  sei.  
Dies sei  bei  starker  Vereisung  der  Fahrleitung,  Lawinenabgängen  und  Abrutschen  von  
Schneebrettern  oder  bei  Eisbrocken  im  Weichenbereich  der  Fall.  Der  Hinzugezogene zu  1.  
hat  ergänzend hervorgehoben,  dass die  schiere  Existenz  einer  Schadenshaftung  nicht  ausrei-
chend  sei,  um  Verstöße  gegen  eine solche  Regelung wirksam  zu verhindern.  Er  hat  deshalb  
darum  gebeten,  eine entsprechende  Regelung  mindestens pönalbewehrt,  unter  Annahme  ei-
ner  möglichen  künftigen  Änderung  des  Eisenbahnregulierungsrechts,  auch bußgeldbewehrt  
vorzusehen.   

Der  Hinzugezogene  zu  18.  hat  in  seiner  Stellungnahme  vom  09.09.2021  ausgeführt,  für  das  
Gesamtsystem  komme es darauf  an,  eine  für  das  regulierte  Unternehmen  und  die Zugangs-
berechtigten  gleichermaßen  zufriedenstellende  Regelung  zu  treffen.  Dabei  sei  es  zielführend,  
dem  Infrastrukturunternehmen  keine  Fehlanreize  für  ein  „zu wenig“  im  Sinne  einer  die  Ge-
schäfte  der  Zugangsberechtigten  beeinträchtigenden  mangelnden  Verfügbarkeit  oder  ein  zu  
zusätzlichen  Vorhaltekosten  und  erhöhten  Nutzungsentgelten  führenden  „zu viel“  an  Maßnah-
men  zu  setzen.  Die  von der  Beschlusskammer  vorgeschlagene  Formulierung  stelle  einen  gu-
ten  Kompromiss  dar,  da  sie  die  Dringlichkeit  des  Handelns  zu  jedem  Zeitpunkt  herausstelle,  
gleichzeitig  jedoch  anerkenne,  dass  die  als Regelfall  vorgesehenen  24  Stunden  nicht  in  allen  
Fällen ausreichend  sein  werden.  Als  Beispiel  für  objektiv  nachvollziehbare  Gründe,  die  24-
Stunden-Frist  zu überschreiten,  hat  der  Hinzugezogene  zu  18.  die Situation benannt,  dass  
nach  der  Sperrentscheidung  der  Schneefall  weiter  andauert  und  sich die  Störungslage  sogar  
noch  weiter  verschärft.  Ein  weiterer  Fall sei ,  dass  die Strecke,  der  Streckenabschnitt  oder  die  
Anlage  aufgrund  der  winterlichen  Witterungsverhältnisse nicht  erreichbar  ist.  Schließlich  sei  
auch  bei  erheblichem  und/oder  weiträumig  auftretendem  Schneefall  bei  den  dann zuletzt  vor-
zunehmenden Maßnahmen  ein  Überschreiten  der  Frist  nicht  zu  verhindern.  

Die  Hinzugezogene  zu  19.  hat  in  ihrer  Stellungnahme  vom  10.09.2021  betont,  dass  die  Wir-
kung  der  vorgeschlagenen  Klausel  durch die  Haftungsbeschränkung  gemäß  Ziffer  3.3.4.7.3  
der  NBN  2022  stark  eingeschränkt  sei.  Nach dieser  NBN-Regelung  müsste  ein Zugangsbe-
rechtigter  den  Betroffenen  im  Falle  einer  in  zeitlicher  oder  sachlicher  Hinsicht  möglicherweise  
übermäßigen  Einschränkung  des  Netzzugangs  aufgrund  winterlicher  Bedingungen  zunächst  
einmal  nachweisen,  dass  die  Betroffenen  ein Verschulden treffe.  Dieser  Nachweise  dürfte  dem  
Zugangsberechtigten  sehr  schwerfallen,  insbesondere  weil  interne Prozesse der  Betroffenen  
bislang  unbekannt  gewesen seien  und  die  Eisenbahnverkehrsunternehmen  hier  größtenteils  
nicht  bzw.  unzureichend  eingebunden  seien.  Die  Hinzugezogene  zu  19.  hat  daher  vorgeschla-
gen,  die  Klausel  um  eine  Regelung  zur  Beweislastumkehr  zu  ergänzen.  Zudem  hat  die Hinzu-
gezogene  zu 19.  die  Frage aufgeworfen,  welche  Schäden  im  Zusammenhang  mit  der  nicht  
rechtzeitigen  Wiederherstellung der  Befahrbarkeit  als vertragstypisch vorhersehbare  Schäden  
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im  Sinne von Ziffer  3.3.4.7.3  der  NBN  2022 einzustufen  seien.  Werde  die  Befahrbarkeit  nicht  
unverzüglich wiederhergestellt,  entfalle nicht  nur  die  Nutzung  des eigentlichen  Trassenweges,  
sondern  komme  es  zu  einem  Ausfall,  der  eine  Vergütungskürzung  durch  den  Aufgabenträger  
zur  Folge  habe.  Auch könne es zu  einem  Wartungsstau  kommen,  weil  die eigene Infrastruktur  
der  Eisenbahnverkehrsunternehmen  inklusive  der  Werkstätten nicht  genutzt  werden  könne.  
Konsequenz  seien  Kapazitätsabweichungen  und  Ausfälle,  die  wiederum  von  den  Aufgaben-
trägern pönalisiert  würden.  Außerdem  fielen  zusätzliche  Kosten  für  Busnotverkehr  und  Taxi-
fahrten  sowie  nicht  planbare  Personalkosten  vor  Ort  an.  Aus diesen Gründen  sei  eine  Klarstel-
lung  in  den NBN  2022  auch in  Bezug auf  den  Haftungsumfang  bei  einer  nicht  fristgerechten  
Wiederherstellung  der  Befahrbarkeit  von  Trassen  notwendig.  

Hinsichtlich des Verbundprozesses „Großstörungen  managen“  haben  die Betroffenen  ergän-
zend  vorgetragen,  die  Wintervorbereitung  sei  nicht  Teil  dieses Verbundprozesses.  Die  Be-
troffenen  fungierten  in  dem  Verbundprozess  als  Inputgeber,  nicht  nur  in  Richtung der  Eisen-
bahnverkehrsunternehmen,  sondern  auch in  Richtung  der  DB  Station&Service  AG,  der  
DB  Dialog  GmbH  und  der  DB  Vertrieb  GmbH.  Der  Verbundprozess  entsende  den  Leiter  des  
Verbundprozesses in  den zentralen  Arbeitsstab.  Dasselbe  stehe  auch jedem  Eisenbahnver-
kehrsunternehmen  zu,  werde  jedoch leider  bisher  nicht  von  nicht  konzernangehörigen  Eisen-
bahnverkehrsunternehmen  genutzt.  Auf  planerischer  Ebene  hätten  die  Betroffenen  im  Ver-
bundprozess  dieselben  Ziele  verankert,  die  sie  auch gegenüber  den  Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen  hätten,  nämlich die Wiederherstellung  der  Schieneninfrastruktur  nach  Einschränkun-
gen  und  die  Information der  Eisenbahnverkehrsunternehmen  über  den  Status  der  Entstörung.  
Die  Prozesse hierzu  seien  von  den  Betroffenen  eigenständig erstellt  worden und  unterstützten  
sowohl  die  Forderung  des Verbundprozesses als  auch  die  Forderung  der  Eisenbahnverkehrs-
unternehmen.  Die  entsprechenden  Prozesse  würden  über  die  Richtlinie 420 kommuniziert,  ein  
Weisungsrecht  oder  ähnliches aus  dem  Konzern  gebe es nicht.  Mit  Vertretern aus dem  Ver-
bundprozess  fänden in  regelmäßigen  Abständen  Informationsrunden statt,  in denen  ein  Aus-
tausch zu  aktuellen  Entwicklungen  im  Großstörungsmanagement  erfolge.  Ein  ähnliches  For-
mat  sei  mit  Blick auf  die  Kommunikation der  Betroffenen  mit  den  Zugangsberechtigten  mit  dem  
Runden  Tisch Kapazitätsmanagement  (RTK)  geschaffen  worden.  Die  Themen  dieser  beiden  
Formate seien  nicht  identisch,  verfolgten aber  ähnliche Schwerpunkte.  Da  der  RTK  keine dau-
erhafte  Einrichtung  bleiben  werde,  befinde  sich  aktuell  in Prüfung,  wie  die  Betroffenen  für  die  
regelmäßige  Verbesserung  der  Dispositions- und  Störungsmanagementprozesse  die  Zu-
gangsberechtigten  effektiver  einbeziehen  könnten.  Jedoch  sei  auch  hier  die  Thematik  Winter-
vorbereitung  losgelöst z u  betrachten,  da sie  nicht  Bestandteil d er  Dispositions- und  Störungs-
managementprozesse  sei,  sondern  einen  planerischen und  damit  vorbeugenden  Ansatz  ver-
folge.  

Der  Hinzugezogene  zu 1.  hat  die  Beschlusskammer  in seiner  Stellungnahme darum  gebeten,  
für  eine  offene  Darlegung  dieses  Prozesses  zu  sorgen.  Die  Begrifflichkeit  „Verbundprozess“  
sei  unklar  im  Hinblick  auf  die einbezogenen bzw.  einzubeziehenden  Beteiligten.  Den von  ihm  
vertretenen  Unternehmen  lägen  keine  konkreten  Kenntnisse über  die  Inhalte des  Verbundpro-
zesses vor.  Grundsätzlich halte der  Hinzugezogene  zu 1.  einen  fachlichen  Austausch zwi-
schen interessierten  Eisenbahnverkehrsunternehmen  und  den  Betroffenen für  sinnvoll.  

Der  Hinzugezogene  zu  18.  hat  mit  Blick  auf  den  Verbundprozess  „Großstörungen  managen“  
zu  bedenken  gegeben,  dass  in  einigen  Regionen die Verkehrsangebote  nichtbundeseigener  
Eisenbahnen  einen  nicht  geringen  Anteil  an  der  Kapazitätsnachfrage ausmachten.  Insofern  
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sei  es  mit  Blick  auf  die betriebliche  Praxis dieser  Bahnen  und  auf  eine  umfassende  Kunden-
kommunikation sinnvoll,  diese  Unternehmen  in  den  Verbundprozess  „Großstörungen  mana-
gen“  aktiv  einzubinden.  

Die  Hinzugezogene  zu  19.  wiederum  hat  zum  „Prozess  Großstörungsmanagement“  (und  nicht  
zum  „Verbundprozess ‚Großstörungen  managen‘“)  ausgeführt,  dass  eine Einbindung  der  Ei-
senbahnverkehrsunternehmen  verpflichtend  vorzusehen  sei.  Aktuell  handele  es sich um  einen  
rein  internen  Prozess der  Betroffenen,  in dem  die  Einbindung  der  Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen  nur  in  informatorischen  Telefonkonferenzen  vorgesehen sei.  Eine Einbindung  der  Ei-
senbahnverkehrsunternehmen  in die  Lagebesprechungen  sei  nach der  Arbeitsanweisung  
Großstörungsmanagement  nicht  vorgesehen.  Die  Hinzugezogene  zu  19.  hat  Einzelheiten  zu  
der  Art  und  Weise der  Durchführungen  der  Telefonkonferenzen  bemängelt.  Außerdem  hat  sie  
dargelegt,  weshalb  während des Wintereinbruchs  im  Februar  2021  die  Priorisierung  ein  Prob-
lem  für  den  Schienenpersonennahverkehr  dargestellt  habe.   

Der  von  der  Beschlusskammer  im  Erörterungstermin  geäußerten  Bitte  folgend  haben  die Be-
troffenen in  ihrer  Stellungnahme dargelegt,  welche  Verbesserungen  sie  in Bezug  auf  die  Groß-
störungskarte,  das Großstörungstool  und  die  Prognosemethodik planen.  Zunächst  sollen  in-
haltliche  Anpassungen  der  Großstörungskarte  vorgenommen  werden.  Anders  als bisher  sollen  
bei  kommenden  Ereignissen  zwei  Ansichten  der  Großstörungskarte  generiert  werden.  Es  
werde  weiterhin eine Ansicht  geben,  die  nur  Streckeneinschränkungen  mit  überregionalen  
Auswirkungen darstelle.  Vor  allem  für  regionale  Eisenbahnverkehrsunternehmen  werde es zu-
künftig auch  eine  „Detailansicht“  geben,  in  der  alle  Streckeneinschränkungen  mit  betrieblichen  
Auswirkungen  betriebsstellenscharf  abgebildet  würden.  Geplant  seien  zudem  verschiedene  
Filtermöglichkeiten,  beispielsweise das Filtern nach Regionen.  Das neue  Verfahren  sei  bereits  
pilothaft  im  Februar  2021  getestet,  aufgrund  technischer  Fehler  aber  noch nicht  vollumfänglich  
angewendet  worden.  Zudem  soll  es  Anpassungen im  Layout  geben.  In  der  bisherigen  Groß-
störungskarte ließen sich mehr  als etwa 25  Einschränkungen  kaum  leserlich darstellen.  Die  
bisherige Kastenlogik  (vgl.  Abbildung  1  –  Beispiel  einer  Großstörungskarte)  sei  mittlerweile  
durch  eine  druckbare  tabellarische  Darstellung abgelöst  (vgl.  Abbildung 4  –  Beispiel  für  eine  
überarbeitete  Großstörungskarte  der  Betroffenen).  Mit  dieser  sei  auch  bei  einer  sehr  hohen  
Anzahl  an  Einschränkungen  die  Darstellbarkeit  gewährleistet.  Ab  dem  Winter  2022/2023 solle  
dann  auch  die  Anfahrbarkeit  von wichtigen  Zugangspunkten  und  Serviceeinrichtungen  auf  der  
Karte  dargestellt  werden.  Die  entsprechenden  Vorarbeiten  seien  bereits  angelaufen,  aufgrund  
der  sehr  umfangreichen  Prüfungen aber  bis zum  kommenden  Winter  2021/2022 noch  nicht  
abgeschlossen.  
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Abbildung  4 –  Beispiel für e ine  überarbeitete  Großstörungskarte  der B etroffenen  

Bis zum  Ende  des  Jahres 2021  solle  die Großstörungskarte  ergänzend  zu  „Betrieb  Live“  direkt  
in  die  Homepage  der  Betroffenen integriert  werden.  Die bisher  außerhalb  von  „Betrieb  Live“  
zur  Verfügung  gestellte Bilddatei  sei  in  Sachen  Informationsgehalt  und  Übersichtlichkeit  nicht  
mit  der  vollumfänglichen  Karte in  „Betrieb Live“  vergleichbar.   

Mit  Blick auf  das  Großstörungstool  haben die  Betroffenen  erklärt,  dass dessen  Befüllung  eine  
Zusatzbelastung  für  die  Arbeitsstäbe  und  fehleranfällig  sei.  Da  aus den Daten  bisher  lediglich  
eine  Darstellung  der  Betriebseinschränkungen  mit  überregionalen  Auswirkungen  hervorge-
gangen  sei,  hätten  die  regionalen  Arbeitsstäbe  für  sich  selbst  keinen Nutzen.  Außerdem  gebe  
es eine  klare  technische  Abgrenzung  zwischen  IT-Systemen  des  „Betriebs“  (LeiDis,  Großstö-
rungstool)  und SAP,  dem  System  des Anlagen- und Instandhaltungsmanagements,  an  deren  
Schnittstellen  immer  wieder  Informationen  verloren  gingen.  Eine  Optimierung  solle das  „Ein-
satztool  Netz“  (ELAN)  bringen.  ELAN  sei  für  die gemeinsame Nutzung  des Betriebs und  des  
Anlagen- und  Instandhaltungsmanagements  entwickelt.  Es  erlaube  das Importieren  von  Daten  
aus LeiDis und auch  SAP,  die  Bündelung  und  Zusammenführung  dieser  Daten sowie  die  Zu-



   - 24 -

weisung  von  Entstörressourcen.  Ziel sei d  as Ende  der  doppelten  Dokumentation  in  den  Regi-
onen,  eine  Verknüpfung  von betrieblichen  und  technischen  Daten  und  ein  höherer  Anreiz  für  
eine  organisierte  Dokumentation  in  den  Regionen.  

Schließlich haben die  Betroffenen  erläutert,  wie sie  ihre  Prognosen  im  Rahmen  von  IT-
Projekten verbessern wollen.  Ziel  sei  es,  die  Eisenbahnverkehrsunternehmen  so transparent  
wie  möglich zu informieren,  ohne  bereits im  Vorfeld Prognosen  zu veröffentlichen,  die  nicht  
einzuhalten  seien.   

Die  Beschlusskammer  hat  dem  Eisenbahn-Bundesamt  die von  ihr  beabsichtigte  Entscheidung  
vorab  zur  Stellungnahme  übersandt.  Das  Eisenbahn-Bundesamt  hat  der  Bundesnetzagentur  
mitgeteilt,  keinen  Anmerkungsbedarf  zu  haben.  

Wegen  der  weiteren  Einzelheiten des  Sach- und  Streitstandes  wird  auf  die  Verfahrensakte  
einschließlich des Protokolls des Erörterungstermins vom  27.08.2021 sowie auf  die  Ausfüh-
rungen  unter  Ziffer  II.  Bezug  genommen.  
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II.  Gründe  

Die  Beschlusskammer  verpflichtet  die  Betroffenen  zur  Unterrichtung  einer  Änderung  ihrer  
NBN,  mit  der  die  Betroffenen  in  ihre NBN  eine  Regelung  zur  Wiederherstellung  der  Befahrbar-
keit  von  Strecken  nach  einer  Sperrentscheidung  wegen  Unbefahrbarkeit  aufgrund  winterlicher  
Witterungsbedingungen  aufnehmen,  die den  in  Tenorziffer  1  genannten  Maßgaben gerecht  
wird.  Für  den  Fall  der  Zuwiderhandlung  droht  sie  den  Betroffenen  ein  Zwangsgeld  in  Höhe  von  
100.000  Euro  an  (Tenorziffer  2).  Von  einer  Verpflichtung  der  Betroffenen,  allen  Zugangsbe-
rechtigten  Zugang  zum  Verbundprozess  „Großstörung  managen“  zu  verschaffen,  sieht  die  Be-
schlusskammer  aus  Ermessensgründen  ab.  Hinsichtlich des  in  diesem  Verfahren  ebenfalls 
untersuchten  Kommunikationsverhaltens der  Betroffenen  gegenüber  den  Zugangsberechtig-
ten  im  Falle  winterlicher  Witterungsbedingungen  bestand  kein  Anlass,  die  Betroffenen  zur  Än-
derung  ihrer  SNB  2021  und  NBN  2022 zu  verpflichten.  Insoweit  stellt  die  Beschlusskammer  
das Verwaltungsverfahren  ein (Tenorziffer  3).  

Die  Entscheidung  beruht  auf  §  66  Abs.  4  Nr.  1 und  Nr.  11  i. V.m.  § 68  Abs.  3 ERegG,  §§  6  
Abs.  1,  9  Abs.  1  lit.  b),  11  Abs.  1  und  §  13  Abs.  1  Verwaltungsvollstreckungsgesetz  (VwVG)  
i. V.m. § 67 Abs.  1 Satz 2 ERegG.  

Die  Entscheidung  ergeht  formell  (hierzu unter  II.1)  und  materiell  (hierzu unter  II.2)  rechtmäßig.  

II.1  Formelle  Rechtmäßigkeit  
Der  Beschluss  ergeht f ormell r echtmäßig.  

Die  Bundesnetzagentur  ist  gemäß  § 4  Abs.  1  Satz  1 des  Gesetzes über  die  Eisenbahnver-
kehrsverwaltung  des  Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz  – BEVVG)  dafür  
zuständig,  die  Einhaltung  der  Rechtsvorschriften  über  den  Zugang  zur  Eisenbahninfrastruktur  
zu  überwachen.  Dazu gehört  gemäß  §  4  Abs.  2  Satz  2 BEVVG  u. a.  die  Überwachung der  
Einhaltung  des Eisenbahnregulierungsgesetzes.  Nach §  11  Abs.  1  ERegG  hat  ein Betreiber  
der  Schienenwege  für  alle  Zugangsberechtigten  die  Leistungen  des in Anlage 2  Nr.  1  ERegG  
näher  definierten  Mindestzugangspakets  zu  angemessenen,  transparenten  und  nichtdiskrimi-
nierenden  Bedingungen  zu  erbringen.  Die  Durchsetzung  der  so  geregelten zugangsrechtli-
chen Bereitstellungspflicht  der  Betreiber  der  Schienenwege ist  von  den  Aufgaben  der  Bundes-
netzagentur  nach §  4  Abs.  1  Satz  1  BEVVG  umfasst,  

BVerwG,  Urteil v om  11.04.2019, A z.  3  C  19.16,  Rn.  25  (juris).  

Gemäß  §  77  Abs.  1  Satz  1  ERegG  entscheidet  die  Bundesnetzagentur  durch Beschlusskam-
mern.  Für  amtswegige  Maßnahmen nach  §  66  Abs.  4  i. V. m.  §  68  Abs.  3  ERegG  und  nach  
§  67  Abs.  1  Satz  1  ERegG  ist  nach  dem  Organisationsplan  der  Bundesnetzagentur  die  Be-
schlusskammer  10,  Eisenbahnen,  zuständig.  

Die  Verfahrensvorschriften sind  gewahrt  worden.  Die  Bundesnetzagentur  hat  das  Verfahren  
am  19.02.2021  auf  ihrer  Internetseite veröffentlicht.  Sie  hat  dabei  eine Frist  bis zum  
19.03.2021  festgelegt,  binnen  derer  Hinzuziehungsanträge  gestellt  werden  konnten.  Die Hin-
zuziehungen  sind  ordnungsgemäß  auf  der  Grundlage  des §  77  Abs.  3 Satz  2 Nr.  3  ERegG  
erfolgt.  Den  Hinzugezogenen  zu  1.  hat  die  Beschlusskammer  aufgrund  seines Schreibens  vom  
16.02.2021  zu dem  Verfahren  hinzugezogen.  Darüber  hinaus hat  die  Beschlusskammer  wei-
tere  20  Unternehmen  und  Personenvereinigungen  auf  deren  Antrag zum  Verfahren  hinzuge-
zogen.   

Die  Entscheidung  ergeht  nach Anhörung  der  Beteiligten  (§ 77  Abs.  6 Sätze 1 und  2 ERegG).  
Auf  die  nach  § 77 Abs.  6  Satz  3 ERegG  in  ihrem  Ermessen  stehende  Durchführung  einer  
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öffentlichen  mündlichen  Verhandlung hat  die  Beschlusskammer  verzichtet.  Bei  der  Ermes-
sensabwägung können  gemäß  §  5  Abs.  1  des  Gesetzes zur  Sicherstellung  ordnungsgemäßer  
Planungs- und  Genehmigungsverfahren  während der  COVID-19-Pandemie  (Plansicherstel-
lungsgesetz)  auch geltende Beschränkungen  aufgrund  der  COVID-19-Pandemie  und  das Ri-
siko der  weiteren  Ausbreitung des Virus  einbezogen  werden.  Die  Beschlusskammer  hat  sich  
vor  dem  Hintergrund  der  weiterhin  bestehenden  Pandemielage  und  in  dem  Bestreben nach  
einer  Verhinderung  der  Ausbreitung  (insbesondere der  sogenannten  Delta-Variante)  des  
Coronavirus sowie  aufgrund  der  hohen  Anzahl  an Beteiligten  in  diesem  Verfahren  dazu  ent-
schlossen,  auf  die  Durchführung  einer  (als Präsenzveranstaltung  vorgesehenen)  öffentlichen  
mündlichen  Verhandlung  zu  verzichten.  In  die  Ermessensabwägung  wurde  auch mit  einge-
stellt,  dass  es  aufgrund  des  umfassenden  schriftlichen  Austausches  im  Rahmen  dieses  Ver-
fahrens  nicht  erforderlich erschien,  über  die Abhaltung  einer  Videokonferenz  hinaus auch eine  
Präsenzveranstaltung  durchzuführen.  Die  für  die  Durchführung  einer  öffentlichen mündlichen  
Verhandlung sprechenden Vorteile einer  direkten  Rede und Gegenrede  von  Angesicht  zu  An-
gesicht  werden  durch die  ersatzweise erfolgte  Durchführung  eines  Erörterungstermins per  Vi-
deokonferenz  nach den  bisherigen Erfahrungen kaum  merklich  geschmälert.  Auch  eine rein  
telefonische  Teilnahme an  der  Videokonferenz  stört  den  Verhandlungsablauf  grundsätzlich  
nicht.  Aufgrund des gesteigerten  Interesses der  Öffentlichkeit  hat  die Beschlusskammer  eine  
Teilnahme  der  Öffentlichkeit  ohne  Rederecht  ermöglicht.  

Zur  Wahrung  einer  einheitlichen Spruchpraxis in  Fällen vergleichbarer  oder  zusammenhän-
gender  Sachverhalte und zur  Sicherstellung,  dass Regulierungsmaßnahmen  aufeinander  ab-
gestimmt  sind,  ist  die Entscheidung  behördenintern  abgestimmt  worden.  Die Beschlusskam-
mer  hat  zudem  dem  Eisenbahn-Bundesamt  gemäß  § 9  BEVVG  Gelegenheit  zur  Stellung-
nahme gegeben.   

II.2 	 Materielle  Rechtmäßigkeit  
Der  Beschluss  ist  im  Hinblick  auf  die  in  Tenorziffer  1  ausgesprochene  Verpflichtung  der  Be-
troffenen zur  Unterrichtung  einer  Änderung  ihrer  NBN,  mit  der  sie die in Tenorziffer  1 näher  
beschriebene  Entstörfristenregelung  in  ihre  NBN  aufnehmen,  und die  hierauf  bezogene  
Zwangsgeldandrohung  in Tenorziffer  2  (hierzu  unter  II.2.1),  im  Hinblick  auf  das aus  Ermes-
sensgründen  erfolgte Absehen  von einer  Verpflichtung  der  Betroffenen,  allen  Zugangsberech-
tigten  Zugang  zum  Verbundprozess „Großstörung  managen“  zu  verschaffen,  sowie  im  Hinblick  
darauf,  dass  die  Beschlusskammer  hinsichtlich  des Kommunikationsverhaltens der  Betroffe-
nen  gegenüber  den  Zugangsberechtigten  im  Falle  winterlicher  Witterungsbedingungen  keinen  
Anlass  für  die  Verpflichtung  zu  einer  Änderung  der  SNB  2021  und  der  NBN  2022  sieht  (hierzu  
unter  II.2.2.2),  materiell r echtmäßig.  

II.2.1 	 Verpflichtung  zur  Aufnahme einer  Entstörfristenregelung in  die  SNB  2021  und 
NBN 20 22  und hierauf  bezogene  Zwangsgeldandrohung  (Tenorziffern  1 und  2)   

Die  mit  Tenorziffer  1  ausgesprochene Verpflichtung  (hierzu  unter  II.2.1.1)  und die hierauf  be-
zogene  und  mit  Tenorziffer  2  erfolgende  Androhung  eines Zwangsgeldes  (hierzu  unter  II.2.1.2)  
sind  materiell  rechtmäßig.  

II.2.1.1 	 Verpflichtung  zur  Aufnahme einer  Entstörfristenregelung  in  die  NBN  (Tenor-
ziffer  1)  

Die  in  Tenorziffer  1  ausgesprochene  Verpflichtung  der  Betroffenen  zur  Unterrichtung  einer  
Änderung  ihrer  NBN,  mit  der  sie  die  in  Tenorziffer  1  näher  beschriebene Entstörfristenregelung  
in  ihre  NBN  aufnehmen,  ist  materiell r echtmäßig.  
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Gemäß  §  66  Abs.  4  Nr.  1  ERegG  können  der  Entwurf  und  die  Endfassung  der  SNB  von Amts  
wegen überprüft  werden.  Gemäß  § 68 Abs.  3  ERegG  kann  die  Regulierungsbehörde  mit  Wir-
kung für  die  Zukunft  das  Eisenbahninfrastrukturunternehmen  zur  Änderung  von  Maßnahmen  
im  Sinne  des §  66  Abs.  4  ERegG  verpflichten  oder  diese  Maßnahmen  für  ungültig  erklären,  
soweit  diese  nicht  mit  den  Vorschriften  dieses  Gesetzes in  Einklang stehen.   

Die  tatbestandlichen  Voraussetzungen  für  ein  Einschreiten  der  Beschlusskammer  nach §  66  
Abs.  4 Nr.  1  i. V.m.  §  68 Abs.  3  ERegG  sind  vorliegend  erfüllt  (hierzu  unter  II.2.1.1.1).  Die  
Entscheidung ergeht  im  Rahmen  ordnungsgemäßer  Ermessensausübung  (hierzu unter  
II.2.1.1.2).  

II.2.1.1.1  Tatbestand  des §  66 Abs.  4  Nr.  1  i. V. m.  §  68  Abs.  3 ERegG  
Die  tatbestandlichen  Voraussetzungen  für  ein  regulierungsbehördliches Handeln  nach §  66  
Abs.  4  Nr. 1   i. V. m.  §  68 Abs.  3  ERegG  sind  gegeben.   

Mit  den  Vorschriften  des  Eisenbahnregulierungsgesetzes steht  es  nicht  in  Einklang,  dass  die  
Nutzungsbedingungen  der  Betroffenen  keine  Regelung  dazu  enthalten,  binnen  welcher  Frist  
die  Betroffenen  die  Befahrbarkeit  einer  Strecke wiederherstellen,  nachdem  sie  sie zuvor  we-
gen  Unbefahrbarkeit  aufgrund  winterlicher  Witterungsbedingungen gesperrt  haben.  Das Feh-
len  einer  solchen  Regelung  verstößt  gegen  §§ 10,  11  ERegG  i. V.m.  § 62  Abs.  1  und  
Abs.  2  ERegG,  die  den  eigenständigen  Prüfungsmaßstab  (hierzu  unter  II.2.1.1.1.1)  der  –  im  
vorliegenden  Fall n icht  eingehaltenen  (hierzu  unter  II.2.1.1.1.2)  –  Angemessenheit  enthalten.  

II.2.1.1.1.1  Angemessenheit  als  eigenständiger  Prüfungsmaßstab  
Die  Betroffenen  unterliegen  der  bereits angesprochenen  Bereitstellungspflicht  ihrer  Infrastruk-
tur,  die  aus dem  Zugangsrecht  des §  10  ERegG  folgt  (vgl.  hierzu unter  II.1).  Gemäß  §§  10  
und  11 ERegG  hat  die  Bereitstellung  zu  angemessenen,  transparenten  und nichtdiskriminie-
renden  Bedingungen  zu erfolgen.  Im  vorliegenden Zusammenhang  ist  vor  allen  Dingen  das  
Gebot  der  Angemessenheit  von  Bedeutung.  Die  in  der  Vergangenheit  von  den  Betroffenen  
verneinte und  vor  den  nationalen  Gerichten  bislang  nicht  abschließend  geklärte Frage,  ob  das  
Angemessenheits- und  das Transparenzgebot  für  die  Regulierungsbehörden eigenständige  
Prüfungsmaßstäbe  neben  dem  Diskriminierungsverbot  darstellen,  

bejahend:  VG  Köln,  Urteil v om  22.02.2019,  Az.  18 K  11831/16,  Rn.  130  ff., b estä-
tigt  durch:  VG  Köln,  Beschluss vom  07.02.2020,  Az.  18  L  2501/19,  Rn.  3  (juris);  
offen  lassend:  OVG  NRW,  Urteil  vom  17.11.2020,  Az.  13  A  1319/19,  Rn.  71  ff.,  
sowie  OVG  NRW,  Beschluss  vom  09.12.2020,  Az.13  B  261/20,  Rn.  6  (juris).  

ist  zwischenzeitlich durch den  Europäischen  Gerichtshof  (EuGH)  zugunsten  der  Eigenständig-
keit  des  Angemessenheits- und  Transparenzgebots geklärt.  Jedenfalls  hat  der  EuGH  zu  er-
kennen  gegeben,  dass  eine  durchgehende  Orientierung  am  Diskriminierungsgebot  im  Eisen-
bahnregulierungsrecht  nicht  angezeigt  ist.  

Der  EuGH  hat  entschieden,  dass  Artikel  56  der  Richtlinie 2012/34/EU,  der  die  Aufgaben  der  
Regulierungsstellen  betrifft  und  in  §§ 66,  67,  68  und 70  ERegG  in  nationales Recht  umgesetzt  
ist,  dahin  auszulegen  ist,  dass  die  Regulierungsstelle  befugt  ist,  von  Amts wegen  einen  Be-
scheid  zu  erlassen,  der  ein Unternehmen,  das die  wesentlichen  Funktionen  des Betreibers  der  
Eisenbahninfrastruktur  gemäß  Art.  7  Abs.  1  der  Richtlinie 2012/34/EU  ausübt,  verpflichtet,  be-
stimmte  Änderungen  der  Wegeentgeltregelung  vorzunehmen,  obwohl  kein Zusammenhang  
mit  der  Diskriminierung  von Antragstellern besteht.  Es  sei  der  Regulierungsstelle  vielmehr  
möglich,  von  Amts wegen  jeden möglichen Verstoß  gegen Bestimmungen  der  Richtlinie  
2012/34/EU  zu  prüfen.  
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EuGH,  Urteil  vom  09.09.2021,  Rs.  C-144/20  (AS  „LatRailNet”  und  „Latvijas 
dzelzceļš”  VAS  ./.  Valsts  dzelzceļa  administrācija),  Rn. 2 9  ff.  (juris).  

Die  Entscheidung  des  EuGH  ist  auf  den  vorliegenden Fall  und  die  Überprüfung von  SNB  über-
tragbar,  da  der  Entwurf  und  die Endfassung  der  SNB  in  der  Aufzählung  des Art.  56  Abs.  1  der  
Richtlinie  2012/34/EU  ebenso  enthalten  sind wie  die  Entgeltregelung  und auch Art.  56  Abs.  9  
UAbs.  1  Satz  2 der  Richtlinie  2012/34/EU,  auf  den  der  EuGH  maßgeblich Bezug  nimmt,  sämt-
liche  der  in Art.  56 Abs.  1  der  Richtlinie  2012/34/EU  genannten  Entscheidungen  des Infrastruk-
turbetreibers  einschließt,  

vgl.  im  Übrigen  für  das nationale Recht  die Begründung  für  den Entwurf  eines Ge-
setzes zur	  Weiterentwicklung  des Eisenbahnregulierungsrechts,  BT-
Drs.19/27656, S .  81 a. E.  

II.2.1.1.1.2  Die Nutzungsbedingungen  der  Betroffenen  sind  unangemessen   
In ihrer  derzeitig  gültigen  Fassung  stehen  die  Nutzungsbedingungen  der  Betroffenen  nicht  mit  
den  Vorgaben  des  ERegG  in Einklang.  Es stellt  eine  Verletzung  des  aus §§  10,  11  ERegG  
i. V.m.  §  62  Abs.  1 und  Abs.  2 ERegG  folgenden  Angemessenheitsgebots dar,  dass die  Nut-
zungsbedingungen  der  Betroffenen keine  Entstörfristenregelung  mit  einer  regelmäßigen  ma-
ximalen  Entstörfrist  enthalten.  

In ihrer  derzeitigen  Fassung  sehen  die Nutzungsbedingungen  der  Betroffenen keine  Regelun-
gen  zur  Entstörung  der  Eisenbahnanlagen  bei  winterlichen  Witterungsbedingungen  bzw.  den  
entsprechenden  Entstörfristen  vor.  Dieser  Befund  war  im  Erörterungstermin  vom  27.08.2021  
auch  nicht  streitig.  Da  bei  der  Auslegung  von  SNB  auf  den  objektiven  Empfängerhorizont  ab-
zustellen  ist,   

VG  Köln,  Beschluss  vom 2 5.06.2021, A z.  18  L  362/20, R n. 6 1  (juris),   

vermögen  darüber  hinausgehende,  dem  ERegG  entnommene  Wertungen  betreffend die Not-
wendigkeit  einer  regelmäßigen  maximalen Entstörfrist  an  dem  derzeit  von  den  Betroffenen  
Geschuldeten nichts zu  verändern.  Ohne  die  Aufnahme  einer  regelmäßigen  maximalen Ent-
störfrist  aber  erweisen  sich die  derzeit  im  Vertragsverhältnis  zwischen  den  Betroffenen  und  
den  Zugangsberechtigten  geltenden Regelungen  (hierzu unter  II.2.1.1.1.2.1)  im  Lichte des  An-
gemessenheitsgebots und unter  der  vorzunehmenden  Abwägung  der  Interessen  der  Zu-
gangsberechtigen  einerseits und der  Interessen  der  Betroffen  andererseits als unzureichend  
(hierzu  unter  II.2.1.1.1.2.2).  

II.2.1.1.1.2.1 	 Im  Vertragsverhältnis  zwischen  den Betroffenen und  den  Zugangsbe-
rechtigten  geltende  Regelungen  

Da die  Nutzungsbedingungen  in  ihrer  derzeitigen  Fassung  unstreitig  keine explizite Regelung  
zur  Entstörung  der  Eisenbahnanlagen  bei  winterlichen  Witterungsbedingungen  bzw.  entspre-
chende  Entstörfristen  vorsehen,  ergeben  sich  die  insoweit  im  Vertragsverhältnis zwischen  den  
Betroffenen  und  den Zugangsberechtigten  geltenden  Pflichten  aus den  Regelungen  des Bür-
gerlichen  Gesetzbuches  (BGB).  Danach  haben  die  Zugangsberechtigten  gegenüber  den Be-
troffenen im  Falle  der  Sperrung  einer  Strecke wegen  Unbefahrbarkeit  aufgrund  von  winterli-
chen Witterungsbedingungen  einen  Anspruch  auf  unverzügliche  Wiederherstellung  der  Be-
fahrbarkeit.  

Nach  Abschluss  eines Einzelnutzungsvertrages schulden die  Betroffenen  die  pünktliche Über-
lassung  der  Trasse,  also  die  pünktliche  Bereitstellung  der  Infrastruktur.   

BGH,  Urteil v om  03.02.2021,  Az. X II  ZR  29/20,  Rn.  18  ff. ( juris).  
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Da der  Einzelnutzungsvertrag  als Mietvertrag  zu  qualifizieren  ist,  

BGH,  Urteil v om  03.02.2021,  Az. X II  ZR  29/20,  Rn.  13  ff. ( juris),  

sind  die  Betroffenen  gemäß  §  535  Abs.  1  Satz  2  BGB  verpflichtet,  den  zugangsberechtigten  
Vertragspartnern  die  Infrastruktur  in einem  zum  vertragsgemäßen  Gebrauch geeigneten  Zu-
stand  zu überlassen  und sie  während  der  Mietzeit  – also während der  Zugfahrt  –  in einem  
vertragsgemäßen  Zustand zu  halten.  Der  Beginn der  Überlassungspflicht  richtet  sich nach den  
im  Einzelnutzungsvertrag  vereinbarten  Zeiten.  

BGH,  Urteil v om  03.02.2021,  Az. X II  ZR  29/20,  Rn.  18  ff. ( juris).  

Zu  diesen  Zeiten  ist  die von den  Betroffenen geschuldete Leistung  fällig.  Kann eine Zugtrasse  
nicht  wie  geplant  in  Anspruch  genommen  werden,  lassen  die  Betroffenen  die Zugfahrt  mit  bis  
zu  20 Stunden Verspätung  zu,  ohne  dass  es  der  Zuweisung  einer  neuen  Zugtrasse bedarf.  
Anders als bei  der  Raummiete,   

BGH,  Urteil v om  14.11.1990,  Az.  VIII  ZR  13/90,  Leitsatz  1  und  Rn.  22  (juris),   

lässt si ch  die  aufgrund  der  Verspätung  vergangene  Mietzeit d emnach  noch nachholen.  Bis zu  
einer  Verspätung  von 20  Stunden haben  die  Zugangsberechtigten  gegenüber  den  Betroffenen  
einen Erfüllungsanspruch.  Im  Falle  einer  Sperrung  wegen  Unbefahrbarkeit  aufgrund  winterli-
cher  Witterungsbedingungen  besteht  ein Erfüllungsanspruch  auch  für  die  noch in  der  Zukunft  
liegende  Mietzeit,  solange  die  Leistung  möglich  ist.  

Vgl.  Blank/Börstinghaus,  in:  Blank/Börstinghaus,  Miete,  6.  Auflage  2020,  §  535  
BGB,  Rn.  289.  

Kommt  es  einer  Sperrung  wegen  Unbefahrbarkeit  aufgrund von  winterlichen  Witterungsbedin-
gungen,  ist  die  Mietsache nicht  so  beschaffen,  dass sie  sich  zum  vertragsgemäßen  Gebrauch  
eignet.  Dann  sind  die  Betroffenen  als Vermieter  zur  sofortigen Mängelbeseitigung  verpflichtet.  

Vgl.  Häublein,  in:  Münchener  Kommentar  zum  BGB,  8.  Auflage  2020,  § 536a,  
Rn.  12  und  13.  

II.2.1.1.1.2.2 	 Angemessenheitsgebot  erfordert  Regelung  einer  regelmäßigen  maxi-
malen  Entstörfrist  in den  NBN  

Ohne  die  Ergänzung  der  Nutzungsbedingungen  um  die  Regelung einer  regelmäßig  maxima-
len  Entstörfrist  im  Falle von  Streckensperrungen  wegen Unbefahrbarkeit  aufgrund  winterlicher  
Witterungsbedingungen  verletzten  die Nutzungsbedingungen  allerdings  das aus  §§  10,  11  
ERegG i . V.m.  § 62 Abs. 1   und Abs.  2  ERegG  folgende Gebot  der  Angemessenheit.  

Zum  Gebot  der  Angemessenheit  hat  das Verwaltungsgericht  (VG)  Köln  grundlegend  entschie-
den:  

„Zugangsbedingungen  in  SNB  sind  nicht  angemessen,  wenn  sie  die Zugangsbe-
rechtigten  unter  Berücksichtigung der  Ziele des  §  3  ERegG  unangemessen  be-
nachteiligen,  sodass sie  in  der  Ausübung  ihres  Zugangsrechts behindert  werden.  
An  den Regulierungszielen  des §  3  ERegG  ist  die  ‚gesamte  Regulierung  auszu-
richten‘.  

BT-Drs.  18/8334, S .  174.  

Die  Beklagte geht  daher  zu  Recht  davon  aus,  dass das Gebot  der  Angemessenheit  
erfordert,  dass die  Leistungen  zu  Bedingungen  angeboten  werden,  die  eine  mög-
lichst  gute Erfüllung  der  Regulierungsziele gewährleisten. D ie  jeweilige  Klausel  ist  
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deshalb  auf  ihre  Auswirkungen  im  Hinblick  auf  das Erreichen  dieser  Ziele  zu  beur-
teilen.  Dies bedeutet  insbesondere die  Gewährleistung  eines  möglichst  leichten  
Zugangs der  Zugangsberechtigten  zur  Infrastruktur  und  zu  den  Leistungen  auf  der  
einen  Seite.  Auf  der  anderen  Seite  bedeutet  es  aber,  dass  die Zugangsberechtig-
ten  nicht  bessere Bedingungen  als in  einem  wettbewerblichen Umfeld  beanspru-
chen  können.  Einerseits sind  die  legitimen  Geschäftsinteressen  der  Betreiber  der  
Infrastruktur  zu  berücksichtigen.  Andererseits ist  ein  Missbrauch  des strukturellen  
Ungleichgewichts  zu  vermeiden.   

[…]  

Eine  angemessene  SNB-Klausel  ist  damit  in  Anbetracht  der  Vertragsgestaltungs-
freiheit  des  Betreibers  der  Infrastruktur  dann  gegeben,  wenn  sie  sich  vor  dem  Hin-
tergrund  der  Regulierungsziele und  einer  möglichst  guten  Gewährleistung  des  Zu-
gangsrechts als gerecht  und  billig  erweist.  Bei  der  Frage,  ob  ein  Verstoß  gegen  
das Gebot  der  Angemessenheit  vorliegt,  ist  zu  klären,  ob  eine Klausel  eine  Ver-
tragspartei u nbillig  benachteiligt.“  

VG  Köln,  Urteil v om 2 2.02.2019, A z.  18  K  11831/16,  Rn.  124  ff. ( juris).  

Nach  §  62  Abs.  1  Satz  1 ERegG  hat  der  Betreiber  der  Schienenwege  bei  technisch-bedingten  
Störungen  oder  unfallbedingten  Störungen  der  Zugbewegungen  alle  erforderlichen  Maßnah-
men  zu treffen,  um  die Situation  wieder  zu  normalisieren.  Unter  technisch  bedingten  Störungen  
der  Zugbewegungen  sind  nach  Auffassung  der  Beschlusskammer  alle  Vorgänge  zu  verstehen,  
bei  denen  aufgrund  einer  eingeschränkten  Funktionsfähigkeit  der  technischen  Anlagen  die  
planmäßigen  Zeitlagen  der  zugewiesenen  Zugtrassen  nicht  eingehalten  bzw.  beantragte  Zug-
trassen  abgelehnt  oder  nur  mit  Zeitlagen  zugewiesen werden,  die  von  dem  jahresüblichen  
Normalfall  abweichen.  Störungen  im  Zusammenhang  mit  winterlichen  Witterungsbedingungen  
sind  nach Auffassung  der  Beschlusskammer  als technisch  bedingte Störungen  in diesem  
Sinne einzustufen.  Die  ebenfalls von der  Pflicht  des §  62  Abs.  1  Satz  1  ERegG  umfassten  
unfallbedingten  Störungen  im  engeren  Sinne  sind  dagegen solche,  bei  denen  die  Schienen-
wege  aufgrund von Maßnahmen  wie  Rettungs- und  Bergungseinsätzen oder  Maßnahmen  zur  
Beseitigung  von  Unfallfolgen  nicht  für  Zugbewegungen  genutzt  werden  können.  Häufig wer-
den  Unfälle  gleichzeitig  die  Funktionsfähigkeit  der  technischen  Anlagen als solche  einschrän-
ken und  insofern  zusätzliche  technische Störungen  hervorrufen.  Technisch  bedingte  und  un-
fallbedingte  Störungen  sind insbesondere  von  solchen  Störungen  abzugrenzen,  die etwa auf  
streikbedingte  Maßnahmen  zurückzuführen  sind.  

Um  dieser  Pflicht  nachkommen  zu können,  ermöglicht  es §  62  Abs.  2  Satz  1  ERegG  in  Not-
fallsituationen  oder  sofern dies  erforderlich ist,  weil  der  Schienenweg  wegen  einer  Betriebs-
störung vorübergehend  nicht  genutzt  werden kann,  dass  die  zugewiesenen  Zugtrassen  ohne  
Ankündigung  so  lange  gesperrt  werden,  wie  es  zur  Instandsetzung des  Systems  erforderlich  
ist.  Auf  diese  Art  und  Weise  erfährt  die  zugangsrechtliche  Bereitstellungspflicht  eine  Ein-
schränkung.   

§  62  Abs.  1  Satz  1  ERegG  adressiert  den  Betreiber  der  Schienenwege  als denjenigen, d er  für  
die  Beseitigung von  Störungen  verantwortlich  zeichnet.  Das  Gesetz  benennt  keine  konkret  
vorzunehmenden  Maßnahmen,  lässt  aber  keinen Zweifel  am  verfolgten  Ziel,  das in der  Wie-
derherstellung des  Normalbetriebs liegt.  Indem  das Gesetz  vom  Betreiber  der  Schienenwege  
die  Vornahme  „aller  erforderlichen“  Maßnahmen  verlangt,  bringt  es  zum  Ausdruck,  dass es  
den  Einsatz  der  für  die  Wiederherstellung  des  Normalbetriebs erforderlichen  Ressourcen im  
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Blick  hat.  Eine  zeitliche Dimension  ist  damit  indes –  jedenfalls  dem  Wortlaut  nach  –  nicht  ver-
bunden.  Gleichwohl  ist  der  Zeitpunkt,  zu dem  der  Normalbetrieb  wiederhergestellt  ist,  für  die  
Zugangsberechtigten  und  die  Erfüllung  der  Regulierungsziele von  überragender  Bedeutung.  
Um  zu bemessen,  welche zeitlichen  Anforderungen  an  die Wiederherstellung  des  Normalbe-
triebs  durch  den  Betreiber  der  Schienenwege  in  den  unterschiedlichen  Fällen einer  Betriebs-
störung,  hier  konkret  im  Falle  der  Sperrung  von  Strecken  wegen  Unbefahrbarkeit  aufgrund  von  
winterlichen Witterungsbedingungen,  zu  stellen  sind  und  wie  und  wonach  sich also  die  Inten-
sität  der  Maßnahmen  im  Sinne von § 62  Abs.  1  ERegG  bestimmt,  bedarf  es eines ergänzen-
den  Rückgriffs  auf  die  §§  10  und  11  ERegG  und  die darin  enthaltenen Wertungen.  

Die  hier  in  Rede  stehende  regelmäßige  maximale  Entstörfrist  betrifft  die  zeitliche  Dimension  
einer  Entstörung.  Die  Frage,  ob  das  Fehlen einer  Regelung  das  Gebot  der  Angemessenheit  
verletzt,  richtet  sich  danach,  was die Zugangsberechtigten  mit  der  Betroffenen  in  einem  wett-
bewerblichen  Umfeld  auf  Augenhöhe  miteinander  verhandeln und worauf  sie  sich einigen  wür-
den.  Soweit  die  Betroffenen in  dem  Erörterungstermin  vorgetragen  haben,  das  Abstellen  auf  
ein  wettbewerbliches Umfeld sei  in  dem  vorliegenden  Zusammenhang  unpassend,  weil  die  
Betroffenen  als Betreiberinnen  der  Schienenwege nicht  in  einem  wettbewerblichen Umfeld  
operierten,  weil  ihre  Infrastruktur  nicht  oder  jedenfalls in  großen  Teilen  nicht  duplizierbar  sei,  
ist  ihnen  nicht  zu folgen.  Die  regulatorische  Vorgabe,  dass  der  Zugang  zu  angemessenen  
Bedingungen  zu erfolgen  hat,  soll  die  fehlende Ausweichmöglichkeit  für  die  Zugangsberech-
tigten  gerade  kompensieren.  Zudem  hat  das  VG  Köln  den Vergleich mit  der  Situation,  die  be-
stünde,  wenn  ein wettbewerbliches Umfeld existierte,  explizit  in die  Überlegungen  zur  Ange-
messenheit m it  eingestellt.  

Die  danach  vorzunehmende Abwägung  der  Interessen  der  Zugangsberechtigten  (hierzu  unter  
II.2.1.1.1.2.2.1)  und derjenigen  der  Betroffenen  (hierzu  unter  II.2.1.1.1.2.2.2)  fällt h ier  zuguns-
ten  der  Interessen  der  Zugangsberechtigten  mit  der  Folge  aus,  dass  die  Betroffenen  eine  re-
gelmäßige  maximale  Entstörfrist  in ihren Nutzungsbedingungen  vorzusehen haben  (hierzu  un-
ter  II.2.1.1.1.2.2.3).  

II.2.1.1.1.2.2.1  Interessen  der  Zugangsberechtigten  
Die  seitens der  Zugangsberechtigten  in die  Abwägung  einzubeziehenden Interessen  stellen  
sich wie  folgt  dar:  

Für  die  Zugangsberechtigten  ist  die  Nutzung  der  Schieneninfrastruktur  der  Betroffenen die  
essentielle  Voraussetzung  dafür,  dass  sie  ihrer  jeweiligen  wirtschaftlichen  Betätigung  nachge-
hen  und  die  von ihnen  angebotenen  Dienstleistungen  erbringen  können.  Könnten  die  Zu-
gangsberechtigten  die Zugangsbedingungen  zur  Schieneninfrastruktur  in  einem  wettbewerb-
lichen  Umfeld  aushandeln,  so  würden  sie  angesichts  der  enormen  Bedeutung,  die  die  Verfüg-
barkeit  der  Infrastruktur  für  sie  hat,  auf d ie Aufnahme  einer  Klausel,  die  regelt, w ann die  Infra-
struktur  nach einer  Sperrung  wegen  Unbefahrbarkeit  aufgrund  winterlicher  Witterungsbedin-
gungen  wieder  befahrbar  ist,  bestehen.  Ohne  eine  solche  vertragliche  Regelung  fehlt  es  den  
Zugangsberechtigten  an  der  für  ihre Geschäftstätigkeit  erforderlichen  Planungssicherheit.  
Kommt  es  zu einer  Sperrung  wegen  Unbefahrbarkeit  aufgrund winterlicher  Witterungsbedin-
gungen,  sind  die  Zugangsberechtigten  mit  den  Betroffenen  bereits  eine  vertragliche Beziehung  
eingegangen  und  haben  sich  ihrerseits  gegenüber  den Endkunden vertraglich  gebunden.  In  
einem  wettbewerblichen  Umfeld  wäre  derjenige  Betreiber  der  Schienenwege  im  Vorteil,  der  
nach  entsprechender  Abwägung  und  Kalkulation  dazu  bereit  wäre,  eine  regelmäßige  maxi-
male Entstörfrist  vertraglich  zu  fixieren.  
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Auch mit  Blick  auf  ihre  intermodale  Wettbewerbsfähigkeit  haben  die  im  Schienensektor  tätigen  
Zugangsberechtigten  ein  Interesse  an  einer  regelmäßigen  maximalen  Entstörfrist.  Ohne  eine  
solche  wäre  die  Nutzung  des Verkehrsträgers Schiene sowohl  im  Personen- als auch im  Gü-
terverkehr  gegenüber  anderen  Verkehrsträgern  mangels Planbarkeit  weniger  attraktiv.  So  
zeigt  sich  im  intermodalen  Vergleich,  dass  für  den  Straßenverkehr  auf  Bundesfernstraßen  eine  
über  die  Internetseiten  der  Bundesanstalt  für  Straßenwesen  öffentlich  zugängliche  Information  
darüber  existiert,  welches Anforderungsniveau  an  den  Winterdienst  auf  Bundesfernstraßen  
besteht  und  innerhalb  welcher  Fristen  bei  winterlichen  Witterungsbedingungen  das Räumen  
und  Streuen  erfolgt.  Diese Informationen  sind niedergelegt  im  „Leistungsheft  für  den  Betrieb  
auf  Bundesfernstraßen,  Leistungsbereich 5:  Winterdienst“  des Bundesministeriums  für  Ver-
kehr  und  digitale  Infrastruktur  (BMVI). D arin  findet  sich  zunächst f olgende  Übersicht:   

Abbildung  5 –  Anforderungsniveau  Winterdienst auf Bundesfernstraßen  

BMVI,  Leistungsheft f ür  den  Betrieb  auf  Bundesfernstraßen,  Ausgabe 2021,  Leis-
tungsbereich  5:  Winterdienst,  abrufbar  unter  https://www.bast.de/BASt_2017/  
DE/Verkehrstechnik/Fachthemen/Daten/Leistungsheft-Strassenbetrieb.pdf?  
__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen  am  14.10.2021),  S. 79 .  

https://www.bast.de/BASt_2017
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Unter  Ziffer  5.2  1  sind  folgende  Regelungen  zum  Räumen  und Streuen  der  Fahrbahnen  gere-
gelt:  

„(1)  Bei  Schneefall  sind  die  Fahrbahnen  zu  räumen  und  zu  streuen,  um  die  Bildung  
einer  Schneedecke  zu  verhindern bzw.  eine  vorhandene  zu beseitigen.  Bei  anhal-
tendem  Schneefall  muss  in  den  fallenden  Schnee Salz  gestreut  werden,  um  den  
Schneeräumfähig  zu  halten;  der  Räum- und Streueinsatz  ist  in  diesem  Fall  inner-
halb der  Umlaufzeit  zu  wiederholen.  

Auf  Bundesautobahnen  sowie  auf  Bundesstraßen,  die im  Zusammenhang  mit  dem  
Netz  der  Bundesautobahnen eine  herausragende  Verkehrsfunktion  erfüllen,  ist  bei  
Räumeinsätzen  sicherzustellen,  dass  die  Umlaufzeit  für  die  Bedienung  aller  Fahr-
streifen  der  Hauptfahrbahnen,  sowie der  Rampen  und  Parallelfahrbahnen von Au-
tobahnknoten  und  Anschlussstellen  sowie  der  Ein-,  Aus- und  Durchfahrten  von  
Rast- und Parkplätzen  maximal  3 Stunden  beträgt.  Die  Routenplanung  ist  so zu  
gestalten,  dass  die durchgehenden Fahrbahnen  innerhalb  von  2 Stunden nach  
Einsatzbeginn  geräumt  sind.  

Für  die  Fahrstreifen  und  Rampen  der  wichtigen  Straßen für  den  überörtlichen  Ver-
kehr  ist  anzustreben,  sie  zwischen  6.00  und  22.00  Uhr  innerhalb  von  3  Stunden 
zu räumen.  Bei  Schneefall  in  der  Nacht  soll  der  Räumeinsatz um  6.00  Uhr  be-
reits  abgeschlossen  sein.  

Bei  starken  Längsneigungen  in  Verbindung mit  hohen  Verkehrsbelastungen oder  
hohem  Schwerverkehrsanteil,  bei  Autobahnabschnitten  ohne  befestigten  Seiten-
streifen  sowie  auf  anderen  Streckenabschnitten,  auf  denen  Sicherheit  oder  Leis-
tungsfähigkeit  bei  winterlichen  Einflüssen in  besonderem  Maße  gefährdet  sind,  
sind  kürzere Umlaufzeiten  anzustreben.  

(2)  Für  die  Zeitpunkte der  Einsätze  ist  das  jeweils zu  erfüllende  Anforderungsni-
veau  entscheidend.  Der  Ersteinsatz  soll  spätestens eine  halbe  Stunde  nach  
Feststellung  des  Einsetzens  des  Schneefalls  bzw.  rechtzeitig  zur  Erfüllung  
des  Anforderungsniveaus beginnen.  Die  gleiche  Frist  gilt  auch  für  einen  Wie-
derholungseinsatz  nach  dem  Ende  eines Räum- und  Streueinsatzes.  

Im  Falle  sicher  zu erwartender  Glätte  kann  es auch  sinnvoll  sein,  die Fahrbahn vor  
dem  Einsetzen  des  Schneefalls vorbeugend  abzustreuen,  um  ein Festfrieren  des-
Schnees auf  der  Fahrbahn  zu  verhindern bzw.  zu  erschweren.  

Die  Reihenfolge  der  Bedienung  ist  entsprechend der  verkehrlichen  Dringlichkeit  
festzulegen.  Das Räumen und  Streuen  der  Fahrstreifen  der  durchgehenden  Fahr-
bahnen hat  in  der  Regel  Vorrang  vor  dem  Räumen  und Streuen  anderer  Flächen.  
Das Räumen  und  Streuen  von Autobahnknoten hat  in der  Regel V orrang  vor  dem  
Räumen  und  Streuen  von Anschlussstellen  und  Rastanlagen.  

Wenn  bei  starkem,  lang anhaltendem  Schneefall  die  leistbaren  Umlaufzeiten  nicht  
ausreichen,  um  auf  mehrstreifigen Richtungsfahrbahnen und  Rampen  alle  Fahr-
streifen  weitgehend  schneefrei  zu halten,  kann  zur  Verkürzung  der  Umlaufzeiten  
auf  das  Räumen  eines  oder  mehrerer  Fahrstreifen  vorübergehend  verzichtet  wer-
den.  

Verbleibende  Randwälle  und  Schneereste  sollen  nach  Beendigung  aller  Räumein-
sätze  so weit  entfernt  werden,  dass  davon  ausgehendes Schmelzwasser  nicht  
mehr  auf  Verkehrsflächen,  Zugangs- oder  Verbindungswege  gelangen  kann und  
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zur  Glättebildung  führt  oder  es  durch Randwälle zu  keinen  Sichtbehinderungen  
kommt.  

Arbeiten  zur  Wiederherstellung  der  Erkennbarkeit,  Lesbarkeit  und  Funktionstüch-
tigkeit  von  Verkehrszeichen  und  Verkehrseinrichtungen sowie  zum  Freimachen  
von Sichtfeldern  sind  nach Beendigung  aller  Räumeinsätze  durchzuführen.  Sie  
sind  dieser  Leistungsposition zuzuordnen.“  

BMVI,  Leistungsheft f ür  den  Betrieb  auf  Bundesfernstraßen,  Ausgabe 2021,  Leis-
tungsbereich  5:  Winterdienst,  abrufbar  unter  https://www.bast.de/BASt_2017/  
DE/Verkehrstechnik/Fachthemen/Daten/Leistungsheft-Strassenbetrieb.pdf?  
__blob=publicationFile&v=3 (abgerufen  am  14.10.2021),  S.  81  f.  –  Hervorhebun-
gen  durch  die Beschlusskammer.  

Auch der  Frankfurter  Flughafen  veröffentlicht  im  Internet  Informationen  zum  Winterdienst  und  
gibt  die durchschnittlichen  Räumzeiten  pro  Bahn  an,  die  in  Abhängigkeit  von  der  Dauer  und  
Intensität  des Schneefalls stehen.  Bei  einem  bis zu sechs Stunden  andauernden  Schneefall  
betragen die durchschnittlichen Räumzeiten  pro Bahn  30  Minuten,  bei  einem  mehr  als sechs  
Stunden andauernden  Schneefall  sind  es  45  bis 60  Minuten  und  bei  einem  mehr  als  sechs  
Stunden andauernden  Schneefall  mit  einer  Schneebelastung  von mehr  als drei  Zentimetern  
mehr  als 60  Minuten.   

Vgl.  Informationen zum  Winterdienst  am  Frankfurter  Flughafen,  abrufbar  unter:  
https://www.fraport.com/content/dam/fraport-company/documents/newsoom/info-
grafiken/de/IFG_Winterdienst_DE_RZ-Screen.pdf/_jcr_content/renditions/original  
./IFG_Winterdienst_DE_RZ-Screen.pdf ( abgerufen am  14.10.2021),  S.  2.  

Die  Zugangsberechtigten  haben  zudem  ein  Interesse daran,  dass  sich die Betroffenen  bei  ihrer  
Organisation und  Ausstattung  auf  ein angemessenes Zielniveau  ausrichten  müssen. D as  Un-
verzüglichkeitsgebot  allein ist  hierfür  nicht  ausreichend.  Denn bei  der  Beurteilung  dessen,  was  
als unverzügliches Handeln  der  Betroffenen  anzusehen ist,  spielt  auch  die  gegebene  Organi-
sation und  Ausstattung  der  Betroffenen  eine  maßgebliche  Rolle.  So  dürften  die mit  der  Be-
messung  der  Unverzüglichkeit  befassten  Gerichte allein auf  die  vorhandene  Ausstattung  ab-
stellen  und nicht  eine  fehlende  zusätzliche  Ausstattung,  etwa  weitere  Weichenheizungen,  als  
gegeben  unterstellen.  Darüber  hinaus wird es  den Zivilgerichten  kaum  möglich sein,  bei ei ner  
geringen  Anzahl  an Fällen,  mit  denen  sie befasst  sind,  und  die  überdies inhomogenen  Fallge-
staltungen  aufweisen,  eine Typisierung  der  Unverzüglichkeit  vorzunehmen.  Durch  die  Zivilge-
richte  ist  daher,  entgegen  der  von  den  Betroffenen  im  Erörterungstermin  geäußerten  Auffas-
sung,  nicht  ohne Weiteres eine Klärung  zu  erwarten,  was unverzüglich  im  konkreten  Einzelfall  
bedeutet.   

II.2.1.1.1.2.2.2  Interessen  der  Betroffenen  
Auf  Seiten  der  Betroffenen  sind folgende  Interessen  in die  Abwägung  einzustellen:  

Die  Betroffenen  haben  ein  Interesse daran,  dass  sie mit  den  an  sie gestellten  Anforderungen  
nicht  über  Gebühr  wirtschaftlich belastet  werden.  Zwar  haben  sie die Möglichkeit,  die  für  den  
Winterdienst  getätigten  Aufwendungen  in  die  Kalkulation  der  für  die  Nutzung ihres  Schienen-
netzes erhobenen Entgelte einzubeziehen.  Allerdings  ist  dabei  zu  beachten,  dass  daraus  
keine  signifikanten  negativen  Auswirkungen  auf  die  Betriebsleistung  resultieren dürfen.  Ferner  
haben  die Betroffenen  ein  Interesse  daran,  dass  sie  bei  ihrer  geschäftlichen  Tätigkeit  nicht  
übermäßig  mit  Bürokratie belastet  werden.  Weitere Interessen, d ie  auf  Seiten  der  Betroffenen  
zu  berücksichtigen  wären,  sind  weder  vorgetragen  noch  ersichtlich.  

https://www.fraport.com/content/dam/fraport-company/documents/newsoom/info
https://www.bast.de/BASt_2017
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II.2.1.1.1.2.2.3  Abwägung der  Interessen    
Die  Abwägung  der  vorstehend  aufgeführten  widerstreitenden  Interessen  fällt  zugunsten  derje-
nigen  der  Zugangsberechtigten  aus.  Die  von  ihnen erhobene  Forderung  einer  Entstörfrist  ist  
nachvollziehbar.  Die  unter  II.2.1.1.1.2.2.1  aufgeführten  Interessen  der  Zugangsberechtigten  
zeigen,  welche  Bedeutung  einer  regelmäßigen  maximalen  Entstörfrist  für  die  Planung  ihrer  
Verkehre zukommt.  Wenn  es gelingen  soll,  langfristig  Luft- und  Straßenverkehre  auf  die  
Schiene zu  verlagern,  sind die  Zugangsberechtigten  auf  die Regelung  einer  solchen  Frist  an-
gewiesen. A ndernfalls haben  sie –  alle anderen  Einflüsse außen  vor  gelassen –  von  vorn her-
ein  einen  Wettbewerbsnachteil,  der  sich kaum  durch eigene unternehmerische,  auf  die Ver-
besserung  des  Angebots gerichtete Tätigkeit  kompensieren  lässt.  Diese  Interessen  wiegen  
schwerer  als  die  Interessen  der  Betroffenen,  die  sich weitgehend  in  finanziellen  Interessen  
erschöpfen.  Der  Aufforderung  der  Beschlusskammer,  diese  finanziellen  Interessen darzulegen  
und  näher  einzugrenzen,  sind  die  Betroffenen  nicht  nachgekommen. I nsbesondere  haben sie  
keine  konkreten  Angaben  zu  einer  für  sie  handhabbaren  regelmäßigen  maximalen Entstörfrist  
gemacht.  Darüber  hinaus haben  sie etwaige entstehende  Zusatzkosten  nicht  einmal  ansatz-
weise quantifiziert,  obwohl  die Beschlusskammer  wiederholt  – so namentlich auch im  Erörte-
rungstermin  vom  27.08.2021  – auf  die  Bedeutung  dieses  Punktes  hingewiesen  hat.  Die Be-
schlusskammer  muss  daher  vorliegend  davon  ausgehen,  dass  den  Betroffenen  die  Auferle-
gung  einer  maximalen  Regelentstörfrist  von 24  Stunden  –  dies  war  der  von  dem  Hinzugezo-
genen  zu  1.  geforderte  Zeitraum  –  unter  finanziellen  Aspekten  tragbar  und  damit  zumutbar  
erscheint.  Eine  übermäßige  bürokratische  Belastung,  die  mit e iner  solchen  Pflicht  einhergeht,  
ist  ebenfalls nicht  ersichtlich,  zumal di e in  die  Regelung  aufzunehmenden  Regelbeispiele  das 
erforderliche Maß  an  Vorhersehbarkeit g ewährleisten  werden.  

Mit  Blick  auf  all  dies,  erscheint  der  Beschlusskammer  eine  regelmäßige  Entstörfrist  von 24  
Stunden angemessen.  Die  Interessen  der  Zugangsberechtigten  verlangen zwar  nicht,  dass  
sich die Betroffenen  in  ihren  Nutzungsbedingungen  etwa  auf  gewisse Mindestniveaus,  was  
die  Anzahl  und die räumliche  Verteilung  ihrer  Räumpersonale  und -gerätschaften  oder  auch  
der  installierten  Weichenheizungen  anbelangt,  festlegen.  Wohl  aber  verlangen  die Interessen  
der  Zugangsberechtigten,  dass  die  Betroffenen über  die  reine Unverzüglichkeitsvorgabe  hin-
ausgehende  maximale Regelentstörfristen treffen,  auf  die sie  sich  bei  der  Organisation  und  
Ausstattung zur  Bewältigung  von  winterlichen Witterungslagen  auszurichten  haben.  Den  Be-
troffenen  verbleibt  daher  vorliegend  ein  faktisch großer  Spielraum,  wie sie sich  organisatorisch  
und  ausstattungsmäßig  auf  winterliche  Ereignisse  einstellen.  Mit  Blick  auf  die  Vorgabe einer  
regelmäßigen  maximalen Entstörfrist  von 24  Stunden  verkennt  die Beschlusskammer  nicht,  
dass  eine  flächendeckende  Räumung  auf  dem  Schienennetz  weniger  leicht  zu  bewerkstelligen  
ist  als die  Räumung  von  Bundesfernstraßen oder  Start- und  Landebahnen  von  Flughäfen.  Aus  
diesem  Grund  fällt  die  Frist  im  Verhältnis zu  den  oben  dargelegten Fristen  aus  dem  Straßen- 
und  Luftverkehrsbereich deutlich großzügiger  aus.  Zudem  muss eine  solche  Regelung  Aus-
nahmen  für  den  Fall e nthalten,  sollte eine Entstörung  innerhalb  von  24 Stunden  objektiv  nicht  
möglich sein.  Insofern  bietet  sich  die  Aufnahme  von Regelbeispielen  an.   

Eine  entsprechende  Regelung  (etwa  als Ziffer  6.3.3.5  der  NBN)  könnte  aus  Sicht  der  Be-
schlusskammer  wie folgt  aussehen:  

Die  DB  Netz  AG  stellt  die  Befahrbarkeit  von  Strecken unverzüglich,  spätestens  
aber  binnen 24  Stunden  nach  einer  Sperrentscheidung  wegen  Unbefahrbarkeit  
aufgrund winterlicher  Witterungsverhältnisse wieder  her,  es sei  denn,  eine Wieder-
herstellung  binnen  24  Stunden  ist  objektiv ausgeschlossen;  in  diesem  Fall  erfolgt  
die  Wiederherstellung  weiterhin  unverzüglich.  



   - 36 -

Eine  Wiederherstellung  binnen  24  Stunden  ist  insbesondere objektiv ausgeschlos-
sen,  wenn:  

1. 	 die  winterlichen  Witterungsbedingungen,  die der  Sperrentscheidung  zugrunde  
liegen,  noch derart  andauern,  dass  nach  einer  Wiederherstellung  alsbald  eine  
erneute  Sperrung  erforderlich  wäre;  

2. 	 die  betroffene  Infrastruktur  aufgrund  winterlicher  Witterungsbedingungen  nicht  
rechtzeitig  erreichbar  ist;  

3. 	 die  Fahrleitung  derart  vereist  ist,  dass  eine  Bügelfahrt  nicht  möglich  ist  und  
deshalb  eine  manuelle Enteisung  durch  Baufahrzeuge  mit  Hebebühne  erfor-
derlich  werden  und  diese  aufgrund  der  Streckenlänge  nicht  innerhalb von  24  
Stunden  abgeschlossen  werden  kann;  

4. 	 im  Falle  von Lawinenabgängen oder  dem  drohenden Abrutschen  von  Schnee-
brettern  der  erforderliche Aufwand  für  Präventionsmaßnahmen  eine Wieder-
herstellung  der  Befahrbarkeit  binnen  24 Stunden unmöglich machen;  

5. 	 eine starke  Eisbildung im  Bereich  der  beweglichen Weichenteile  eine  manuelle  
Entfernung  erforderlich macht;   

6. 	 wenn neben  der  Beseitigung  von  Schnee  und  Eis zur  Wiederherstellung der  
Befahrbarkeit  auch  die  Beseitigung  von  Schäden  an  der  Infrastruktur  erforder-
lich ist,  die  aufgrund  der  winterlichen  Witterungsbedingungen  entstanden sind  
und  die  sich  nicht  innerhalb  von 24 Stunden  beheben  lassen.  

Die  Vorgabe,  eine  Regelung  in  die  Nutzungsbedingungen  aufzunehmen,  die  eine regelmäßige  
maximale Entstörfrist  enthält,  ist  auch  nicht  deshalb  unzulässig,  weil  das Gesetz  eine  solche  
Maximalfrist  nicht  explizit  vorsieht.  Soweit  das  Oberverwaltungsgericht  für  das Land  Nord-
rhein-Westfalen  dies  hinsichtlich der  die  Betroffenen  nach  §  56  Abs.  2  Satz  1  ERegG  treffende  
Pflicht,  Informationen über  verfügbare  Kapazitätsreserven  allen Zugangsberechtigten,  die  
diese Kapazität  in  Anspruch  nehmen  wollen,  zur  Verfügung  zu stellen,  anders  beurteilt  hat,  ist  
diese Rechtsprechung auf  die  vorliegende  Konstellation nicht  zu übertragen.  Der  Sichtweise  
des Gerichts  lag  ein systematisches  Argument i m V ergleich  zu §  56  Abs.  1  ERegG  zugrunde.  
§  56  Abs.  2  Satz  1  ERegG  verlange  vom  Betreiber  der  Schienenwege  eine  unverzügliche,  also  
ohne  schuldhaftes  Zögern  erfolgende Beantwortung  einer  Anfrage  von  Informationen  über  ver-
fügbare  Kapazitätsreserven.  Anders  als in  §  56  Abs.  1  ERegG,  der  die  Entscheidung  über  
Anträge  außerhalb  der  Erstellung des Netzfahrplans auf  Zuweisung  einzelner  Zugtrassen  be-
trifft,  habe  der  Gesetzgeber  in  § 56  Abs.  2  ERegG  davon abgesehen,  eine maximale Bearbei-
tungsfrist,  die  in  keinem  Fall üb erschritten  werden darf, z u  normieren.   

OVG  NRW,  Beschluss  vom  25.02.2021,  Az. 13   B  343/20,  Rn.  65  (juris).  

Anders als es  die Betroffenen  meinen,  steht  auch §  62  Abs.  2  Satz  1  ERegG  der  Vorgabe  
einer  regelmäßigen maximalen  Entstörfrist  nicht  entgegen.  Zum  einen geht  es nicht  um  die  
Vorgabe  von  absolut  starren  Fristen.  Auch  die  Frist  von  24  Stunden  kann  im  Einzelfall  über-
schritten  werden.  Damit  stellt  sich  die Regelung  mit  Blick  auf  den  offenen  Wortlaut  des §  62  
Abs.  2  Satz  1  ERegG  als ausgewogen  dar  und  bietet  ausreichend Raum,  auf  den  Einzelfall-
charakter  einer  jeden  Entscheidung  Rücksicht  zu  nehmen.  Zum  anderen geht  die Beschluss-
kammer  davon aus,  dass  §  62  Abs.  2  Satz  1 ERegG  einen engeren Anwendungsbereich hat  
als von den  Betroffenen angenommen.  Die  Norm  knüpft  die  Erforderlichkeit  einer  Nutzungs-
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untersagung  an  die Störungsbeseitigung.  Wesentlich  für  die  Erforderlichkeit  einer  Nutzungs-
untersagung  ist d aher, d ass  diese  nicht  lediglich  anlässlich einer  Störung, son dern  gezielt  zur  
Störungsbeseitigung  erfolgt.  

Vgl.  Heinrichs/Bartkowski,  in:  Kunz/Kramer,  Eisenbahnrecht,  Stand:  30.  EL  2011,  
§  15  EIBV, R n.  118  zur  Vorgängernorm  des heutigen §  62 Abs.  2  Satz  1,  die nicht  
vollständig  Art.  29 Abs.  2  Satz  1  der  Richtlinie 2001/14/EG e ntsprach  –  anders als  
heute  §  62  Abs.  2  Satz  1  ERegG  im  Verhältnis  zu Art.  54  Abs.  2  der  Richtlinie  
2012/34/EU.  

Dass die  Vorgaben  mitunter  zu  einem  Anstieg  der  Kosten bei  den  Betroffenen führen  könnten,  
stellt  weder  aus  Sicht  der  Zugangsberechtigten  noch aus  Sicht  der  Betroffenen  eine unbillige  
Benachteiligung  dar.  Die  Zugangsberechtigten  dürften  sich im  Klaren  darüber  sein,  dass  sie  
im  Falle  einer  verlässlichen Entstörung  über  die  Nutzungsentgelte höhere Kosten  zu  tragen  
haben  könnten.  Diese  Mehrkosten  dürften  sie  bereit  sein  zu  tragen.  Stellvertretend  für  diese  
Einschätzung  ist  die  Äußerung  des  Hinzugezogenen  zu 1  im  Erörterungstermin:  Die Zugangs-
berechtigten  wären seiner  Einschätzung  nach  daran  interessiert,  mit  deutlich weniger  und  kür-
zeren  Störungen  konfrontiert  zu  sein und dafür  im  Zweifelsfall  auch die  Umlage  von  etwas 
höheren  Kosten  in  Kauf  zu  nehmen,  weil  die  Folgen  vor  allem  mehrtägiger  Sperrungen  sehr  
hoch  seien.  

Auch im  Übrigen  benachteiligt  eine solche  Klausel  die  Betroffen  nicht  unbillig,  weil  die  Mög-
lichkeit  besteht,  dass  die  Wiederherstellung  der  Befahrbarkeit  auch mehr  als 24  Stunden  in  
Anspruch nehmen  kann.  Der  von der  Beschlusskammer  vorgeschlagene  Katalog  an Regel-
beispielen  sorgt  für  eine  Strukturierung dieser  Fälle.  Durch  ihn  wird  das Argument  der  Betroffe-
nen  entkräftet,  es bleibe völlig  offen,  woran  im  Einzelfall  die  Objektivität  gemessen  werden  
sollte.  Der  Katalog  bietet  den  von  den  Betroffenen  vermissten  Mehrwert,  weil  er  eine  Orientie-
rung  dafür  gibt,  welche  ungeschriebenen  Regelbeispiele ebenfalls zu  der  Annahme führen  
können,  dass eine  Wiederherstellung  der  Befahrbarkeit  innerhalb  von  24  Stunden  für  die Be-
troffenen  objektiv  unmöglich war.  Ein  übermäßiger  Bürokratieaufwand  ist  nicht  zu erwarten.   

Einer  gesonderten  Regelung  der  Beweislast  –  wie  von  der  Hinzugezogenen  zu 19.  vorgeschla-
gen  –  bedarf  es  nicht.  Der  oben genannte Vorschlag  einer  Klausel  verwendet  die  Formulierung  
„es  sei  denn“  und  beinhaltet  damit  für  jede Störung,  die  erst  nach  Ablauf  der  24 Stunden  erfolgt,  
die  Vermutung,  dass  sie nicht  rechtzeitig  erfolgt  ist,    

vgl.  BGH,  Beschluss  vom  22.07.1999,  Az.  KVR  12/98,  Rn.  16  zu  §  19  Abs.  4  
Nr.  3  GWB  a. F.  (heute  §  19  Abs.  2  Nr.  3  GWB).  

Die  von den Betroffenen  letztlich  zu  unterrichtende Klausel  muss diese oder  eine  andere  die  
Beweislastverteilung  klarstellende  Formulierung  beinhalten.  Dazu  passt  es,  dass  der  Bundes-
gerichtshof  erkannt  hat,  dass  die  Darlegung  einer  objektiven  Pflichtwidrigkeit  des Eisen-
bahninfrastrukturunternehmens  für  die  Eisenbahnverkehrsunternehmen  nur  schwer  möglich  
ist,  und  angedeutet  hat,  dass  dem  dadurch  Rechnung  zu  tragen  sein könnte,  dass  den  Eisen-
bahnverkehrsunternehmen  eine Erleichterung  der  ihnen  obliegenden  Darlegungs- und  Be-
weislast  nach den  von der  Rechtsprechung  zum  Beweis  negativer  Tatsachen entwickelten  
Grundsätzen  zuteilwird.  

BGH,  Urteil v om  03.02.2021, X II  ZR  29/20,  Rn.  59 (juris).  
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Die  Aufnahme einer  ergänzenden Regelung zur  Beweislast  ist  auch  deshalb nicht  erforderlich,  
weil  bei  der  Geltendmachung  eines Verzugsschadensersatzes wegen  nicht  rechtzeitiger  Män-
gelbeseitigung  nach  §  536a Abs.  1 Var.  3  BGB  den  Zugangsberechtigten die  Beweislastum-
kehr  des  §  286  Abs.  4  BGB  zugutekommt.  

Häublein,  in:  Münchener  Kommentar  zum  BGB,  8.  Auflage  2020,  §  536a,  Rn.  12.  

Aus Sicht  der  Beschlusskammer  nicht  erforderlich  ist  zudem  die  von  der  Hinzugezogenen  zu  
19.  angeregte  Klarstellung in  Bezug  auf  den  Haftungsumfang bei  einer  nicht  fristgerechten  
Wiederherstellung  der  Befahrbarkeit.  Eine  solche  erscheint  der  Beschlusskammer  nicht  not-
wendig,  weil  sie der  zivilgerichtlichen  Rechtsprechung  überlassen bleiben  kann.  Ebenfalls  ver-
zichtet  hat  die  Beschlusskammer  (vorerst)  auf  eine  Regelung  von Pönalen.  Die  drohenden  
Schadensersatzforderungen  der  Zugangsberechtigten  erachtet  die Beschlusskammer  als  aus-
reichenden  Anreiz  für  die  Betroffenen.  

II.2.1.1.2  Ermessensbetätigung  
Die  Entscheidung  der  Beschlusskammer  ergeht  im  Rahmen ordnungsgemäßer  Ermessens-
betätigung.   

Gemäß  §  40  VwVfG  hat  die  Behörde  ihr  Ermessen entsprechend dem  Zweck  der  gesetzlichen  
Ermächtigung  auszuüben und  die  gesetzlichen  Grenzen  des Ermessens  einzuhalten.  Danach  
ist  die  Behörde  gehalten,  dass die  zu  treffende  Entscheidung  ihre Rechtfertigung  in  den  Zwe-
cken  des  Gesetzes und  der  vom  Gesetzgeber  gewollten Ordnung der  Materie  finden  muss.  
Bei  der  Betätigung  ihres Ermessens  ist  die  Behörde  verpflichtet,  alle einschlägigen  Tatsachen  
und  sonstigen  Gesichtspunkte  mit  dem  ihnen  bei  objektiver  Betrachtung zukommenden  Ge-
wicht  in Ansatz  zu bringen  und  abzuwägen.  

§  68  Abs. 3   ERegG  soll  der  Regulierungsbehörde  ein  „flexibles Handeln“  ermöglichen.  Sie soll  
insbesondere  befähigt  werden,  ein  eisenbahnregulierungsrechtswidriges Verhalten unabhän-
gig  von  der  Frage  einer  gegenwärtigen  Zugangsrechtsverletzung  sofort  oder  mit  Wirkung für  
die  Zukunft  zu  untersagen,  

vgl.  OVG N RW,  Beschluss vom  22.05.2020,  Az.  13  B  1246/19, R n. 6   ff.  (juris).  

Dabei  hat  die Regulierungsbehörde grundsätzlich die von  dem  ERegG  selbst  vorgegebenen  
Ziele  – namentlich  die  Steigerung  des  Anteils des schienengebundenen  Personen- und  Gü-
terverkehrs  am  gesamten Verkehrsaufkommen  (§  3  Nr.  1  ERegG)  sowie die  Wahrung  der  
Interessen  der  Zugangsberechtigten  auf  dem G ebiet  der  Eisenbahnmärkte bei  der  Förderung  
und  Sicherstellung  eines  wirksamen  Wettbewerbs  in  den  Eisenbahnmärkten  sowie  die Wah-
rung  der  Interessen  der  Verbraucher  (§ 3  Nr.  2 ERegG)  –  bei  ihrer  Entscheidung  mit  zu  be-
rücksichtigen.  Die  Beschlusskammer  übt  das  ihr  durch  das  Gesetz  zustehende  Entschlie-
ßungsermessen  ordnungsgemäß  dahingehend  aus,  dass vor  dem  Hintergrund  der  Bedeu-
tung,  die  das  Fehlen  einer  Entstörfristenregelung  in  den  Nutzungsbedingungen  hat,  gegenüber  
den  Betroffenen  Maßnahmen  ergriffen  werden.  Das  Beschlusskammerverfahren  hat  das  Inte-
resse  der  Zugangsberechtigten  an  der  Existenz  einer  solchen  Regelung  belegt.   

Der  Regulierungsbehörde  steht  weiterhin  bezüglich  der  Auswahl  der  behördlichen  Maßnah-
men  ein Ermessen  zu,   

vgl.  OVG N RW,  Beschluss vom  22.05.2020,  Az.  13  B  1246/19, R n. 1 1  (juris).  

Auch dieses  Ermessen  hat  die  Beschlusskammer  ordnungsgemäß ausgeübt.  Die Verpflich-
tung  zur  Unterrichtung  der  in  Tenorziffer  1  näher  beschriebenen  Entstörfristenregelung verfolgt  
zunächst d as  Ziel,  überhaupt e ine  Regelung zu in  den  Nutzungsbedingungen der  Betroffenen  
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zu  schaffen  und  damit  den unangemessenen  und  intransparenten Zustand  zu  überwinden.  
Die  Maßgabe,  dass die  zu  unterrichtende  Regelung eine  maximale  Entstörfrist  von 24  Stunden  
vorsehen muss,  es  sei  denn,  eine  Entstörung  innerhalb  von 24  Stunden  ist  objektiv  nicht  mög-
lich,  verfolgt  ebenfalls das Ziel,  einen angemessenen  Zustand  herzustellen und somit  den  ge-
setzlichen  Vorgaben  der  §§  10,  11  i. V. m.  §  62  Abs.  1  und  Abs.  2  ERegG  zur  Geltung  zu  
verhelfen.  Für  die  Erreichung  dieser  Ziele  ist  die  mit  Tenorziffer  1  erfolgende Verpflichtung  
geeignet  und  erforderlich.  Insbesondere  ist  kein  milderes,  zur  Erreichung  des Zwecks gleich  
geeignetes  Mittel  ersichtlich.  Die  Betroffenen  haben  im  Laufe des Beschlusskammerverfah-
rens  keine  Bereitschaft  erkennen  lassen,  freiwillig  eine Entstörfristenregelung  in  ihre  Nut-
zungsbedingungen  aufzunehmen.  Die  aus  der  Pflicht  zur  Unterrichtung folgende  Vorgabe,  
eine  Regelung  in die  Nutzungsbedingungen  aufzunehmen,  ist au ch  verhältnismäßig  im  enge-
ren  Sinne.  Sie steht  nicht  außer  Verhältnis zu  den  gesetzlich verfolgten  Zielen.  Es sind keine  
Umstände  ersichtlich,  die die  Annahme  rechtfertigten,  die  Betroffenen seien  durch  Aufnahme  
einer  – wie  auch  immer  gearteten  –  Regelung  unverhältnismäßig  belastet.   

Die  Maßgaben,  die  die  Beschlusskammer  zur  konkreten  Ausgestaltung  der  Entstörfristenre-
gelung  macht,  sind  ebenfalls verhältnismäßig.  Die  Betroffenen  werden mit  ihnen  nicht  unver-
hältnismäßig belastet.  Insoweit  kann auf  die  Ausführungen  unter  II.2.1.1.1.2.2,  die  hier  ent-
sprechend  gelten,  verwiesen  werden.  Ergänzend  ist  festzuhalten,  dass  die  Beschlusskammer  
den  Betroffenen –  von  den  getroffenen  Maßgaben  abgesehen  –  die  Ausgestaltung  der  Klausel  
überlässt.  

II.2.1.2  Zwangsgeldandrohung  (Tenorziffer  2)  
Den  Betroffenen  wird  in Tenorziffer  2  dieses Beschlusses für  den  Fall,  dass  sie  ihrer  Verpflich-
tung  aus Tenorziffer  1  nicht  bis  spätestens zum  28.10.2022  nachkommen,  ein  Zwangsgeld  in  
Höhe  von 100.000  Euro  angedroht.  

Verwaltungsakte,  die  auf  Vornahme einer  Handlung  gerichtet  sind,  können  gemäß §§  6 VwVG  
mit  Zwangsmitteln  durchgesetzt  werden,  wenn –  wie  im  vorliegenden  Fall  gemäß  § 77a Abs.  1  
ERegG  geregelt  –  dem  Rechtsmittel  keine  aufschiebende Wirkung  beigelegt  ist.   

Als Zwangsmittel  kommen  gemäß  §  9 VwVG  Ersatzvornahme,  Zwangsgeld  und  unmittelbarer  
Zwang  in  Betracht. K ann  eine Handlung  durch  einen  anderen  nicht  vorgenommen  werden, so   
kann  der  Pflichtige  gemäß  §  11  Abs. 1   ERegG  zur  Vornahme  der  Handlung durch  ein  Zwangs-
geld angehalten  werden.  Die  In  Tenorziffer  1  getroffene Vorgabe  kann  nur  von den  Betroffenen  
erfüllt  werden,  da  sie  als Betreiberinnen  der  Schienenwege  die  Nutzungsbedingungen  aufstel-
len  und  in  Kraft  setzen  (vgl.  § 19  ERegG),  sodass das Zwangsgeld  als Zwangsmittel  in  Be-
tracht  kommt.   

Die  Notwendigkeit  der  schriftlichen Androhung  von  Zwangsmitteln folgt  aus  §  13  Abs.  1  
Satz  1 VwVG.  Sie  bezieht  sich auf  ein  bestimmtes Zwangsmittel  im  Sinne  des § 13 Abs.  3  
Satz  1 VwVG,  nämlich  das Zwangsgeld..  Es  betrifft  vorliegend  den  Fall,  dass die  Betroffenen  
der  Verpflichtung  der  ihr  mit  Tenorziffer  1  aufgegebenen  Verpflichtung  nicht  nachkommen.  Die  
Androhung eines  Zwangsmittels soll  mit  dem  Verwaltungsakt  verbunden  werden,  wenn  der  
sofortige  Vollzug  angeordnet  ist  oder  –  wie hier  –  den  Rechtsmitteln keine aufschiebende  Wir-
kung beigelegt  ist,  § 13  Abs.  2  Satz  2 VwVG.  

Der  Betrag des  Zwangsgeldes wird  gemäß  §  13  Abs.  5  VwVG  in  bestimmter  Höhe  angedroht.  

Die  Höhe  des  angedrohten  Zwangsgeldes  ist  auch  angemessen.  Gemäß  § 67  Abs.  1 Satz  2  
ERegG  kann  die  Bundesnetzagentur  im  Fall  der  Vollstreckung ihrer  Anordnungen  abweichend  
von  §  11  Abs.  3 VwVG  ein  Zwangsgeld von bis zu  500.000 Euro festsetzen.  Das  angedrohte  



   - 40 -

Zwangsgeld bewegt  sich  unterhalb  dieser  Höchstgrenze.  Die  Höhe  des  Zwangsgeldes  orien-
tiert  sich an  der  Bedeutung,  die  eine  Entstörfristenregelung  für  die  Zugangsberechtigten  hat.  
Die  Wahrung  der  Interessen  der  Zugangsberechtigten  auf  dem  Gebiet  der  Eisenbahnmärkte  
bei  der  Förderung  und  Sicherstellung  eines wirksamen  Wettbewerbs  in  den  Eisenbahnmärk-
ten  sowie  die  Wahrung der  Interessen  der  Verbraucher  stellen  gemäß  § 3 Nr.  2 ERegG  ein  
grundsätzlich  bedeutsames Ziel  zur  Wahrung  eines diskriminierungsfreien  Eisenbahnmarktes  
dar.  Die getroffene  Zwangsgeldhöhe  ist  geeignet,  diesem  Interesse  hinreichend  Rechnung  zu  
tragen.  

Den  Betroffenen  wird im  Rahmen  der  Zwangsgeldandrohung  eine  angemessene Frist  zur  Um-
setzung  der  im  Tenor  zu  1)  enthaltenen  Verpflichtung  entsprechend  der  Vorgaben  des §  13  
Abs.  1  Satz  2  VwVG  gewährt.  Dieser  fordert  eine billigerweise  zumutbare Fristsetzung  dann,  
wenn  eine  Verpflichtung  auferlegt  wird.  Die  hier  gewährte Frist  ist  den  Betroffenen zumutbar.  
Mit  ihr  ist  die  Aufnahme  einer  Regelung  in  die  Nutzungsbedingungen,  die  in der  Netzfahrplan-
periode 2022/23 gelten,  gewährleistet.  Beim  28.10.2022 handelt  es sich  um  den  spätmöglichs-
ten  Zeitpunkt,  bis  zu dem  die  Betroffenen  die  Bundesnetzagentur  über  eine beabsichtigte  Än-
derung  ihrer  Nutzungsbedingungen  unterrichten  können,  damit  diese  nach der  gesetzlichen  
Prüffrist  des  §  73  Abs.  1  Nr.  4  ERegG  zum  Netzfahrplanwechsel  am  11.12.2022  in  Kraft  treten  
können.  Die  Frist  trägt  dem  Umstand  Rechnung,  dass  die Betroffenen  nicht  bloß  ihre Nut-
zungsbedingungen  um  eine Klausel  ergänzen,  sondern  sich auch  so organisieren  und aus-
statten  müssen,  dass  sie  die regelmäßige maximale  Entstörfrist  von  24  Stunden auch einzu-
halten  in  der  Lage  sind.  

II.2.2  Einstellung  des  Verfahrens (Tenorziffer  3)  
Hinsichtlich der  übrigen  Überprüfungspunkte  stellt  die  Beschlusskammer  das Verfahren  mit  
Tenorziffer  3  ein.  Von  einer  Verpflichtung  der  Betroffenen,  allen Zugangsberechtigten  Zugang  
zum  Verbundprozess  „Großstörungen  managen“  zu  verschaffen,  sieht  die  Beschlusskammer  
aus Gründen  des Ermessens ab  (hierzu  unter  II.2.2.1).  Zudem  besteht  kein  Anlass,  die  Be-
troffenen  hinsichtlich  ihres  Kommunikationsverhaltens gegenüber  den  Zugangsberechtigten  
bei  winterlichen Witterungsbedingungen  zu einer  Änderung  ihrer  Nutzungsbedingungen  zu  
verpflichten  (hierzu  unter  II.2.2.2).  

II.2.2.1 	 Absehen von  einer  Verpflichtung  der  Betroffenen,  allen  Zugangsberechtigten 
Zugang  zum  Verbundprozess  „Großstörungen managen“  zu  verschaffen, 
aus  Gründen  des  Ermessens 

Die  Beschlusskammer  sieht  davon ab,  die  Betroffenen dazu  zu verpflichten,  allen Zugangsbe-
rechtigten  Zugang  zum  Verbundprozess  „Großstörungen  managen“  zu  verschaffen.  Zwar  lie-
gen  die tatbestandlichen Voraussetzungen  für  eine derartige  Verpflichtung  vor  (hierzu  unter  
II.2.2.1.1).  Die Beschlusskammer  sieht  aus Ermessensgründen  indes  von einer  Verpflichtung  
ab (hierzu  unter  II.2.2.1.2).  

II.2.2.1.1 	 Die  tatbestandlichen  Voraussetzung  für  eine  Verpflichtung  der  Betroffenen, 
allen  Zugangsberechtigten Zugang  zum  Verbundprozess  „Großstörungen 
managen“  zu  verschaffen,  liegen  vor  

Die  tatbestandlichen  Voraussetzungen  dafür,  dass  die  Beschlusskammer  die  Betroffenen  ver-
pflichtet, a llen  Zugangsberechtigten  Zugang zum  Verbundprozess „Großstörungen  managen“  
zu  verschaffen,  liegen  vor.   

Rechtsgrundlage  für  eine solche  Verpflichtung  wäre  §  66  Abs.  4  Nr.  11  i.  V.  m  §  68  Abs.  3  
ERegG.  Nach §  66 Abs.  4  Nr.  11  ERegG  unterliegt  die  Erfüllung  der  Anforderungen  der  §§  8  
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bis 8d  ERegG,  einschließlich der  Anforderungen  in  Hinsicht  auf  Konflikte zwischen  den  Inte-
ressen  von Eisenbahnverkehrsunternehmen  und Eisenbahninfrastrukturunternehmen  der  
amtswegigen  Überprüfung durch  die Bundesnetzagentur.  Hinsichtlich der  Befugnisnorm  des  
§  68  Abs.  3  ERegG  kann  auf  die  Ausführungen  unter  II.2.1.1  verwiesen  werden.  

Der  Umstand,  dass  allein den  konzernverbundenen  Eisenbahnverkehrsunternehmen  der  Zu-
gang  zum  Verbundprozess  „Großstörungen  managen“  eröffnet  ist,  verstößt  gegen §  8b  Abs.  3  
Satz  2 ERegG.  Diese  Vorschrift  bestimmt,  dass  wenn der  Betreiber  von  Eisenbahnanlagen  
Eisenbahnverkehrsunternehmen  weiteren  Zugang  zum  Verkehrsmanagementprozess  ge-
währt,  er  dies  für  die  betroffenen  Eisenbahnverkehrsunternehmen  auf  transparente  und  nicht-
diskriminierende  Weise  tun muss.  Diesen  Anforderungen  werden die  Betroffenen  nicht  ge-
recht.  Durch die  Verbundprozesse –  insbesondere,  aber  nicht  ausschließlich  solche,  in  denen  
die  Eisenbahnverkehrsunternehmen  des  DB-Konzerns  unmittelbar  und  nicht  über  die  Holding  
DB  AG  in  Form  einer  Qualitätsüberwachung  beteiligt  sind  –  gewähren  die  Betroffenen  Eisen-
bahnverkehrsunternehmen  einen  weiteren  Zugang  zum  Verkehrsmanagementprozess. Der  
Verkehrsmanagementprozess  bzw.  das  Verkehrsmanagement  betrifft  insbesondere  auch die  
Handhabung  von  Betriebsstörungen.  Dies  ergibt s ich  aus  §  8b  Abs.  3  Satz  1 ERegG,  wonach  
der  Betreiber  von Eisenbahnanlagen  im  Rahmen  des  Verkehrsmanagements  die betroffenen  
Eisenbahnverkehrsunternehmen  über  Störungen  umfassend  und  rechtzeitig  zu  informieren  
hat. 

Als „weiterer“  Zugang  kann  ein  solcher  Zugang  verstanden  werden,  der  über  die allgemeine  
Informationsmitteilung  nach §  8b  Abs.  3  Satz  1  ERegG  hinausreicht.  Neben  den  allgemeinen  
Informationszugängen  –  namentlich den  technischen Lösungen  der  Betroffenen  –  gewährt  
diese den  konzernverbundenen  Unternehmen  im  Vorbereitungsprozess  einen erweiterten  Zu-
gang  insbesondere  dadurch,  dass  die  konzernverbundenen Eisenbahnverkehrsunternehmen  
an dem  Verbundprozess  „Großstörungen  managen“  teilnehmen, do rt i hre  Erfahrungen  unmit-
telbar  mit  einbringen  und  somit  Einfluss  auf  die Gestaltung  des  Prozesses nehmen  können.  
Dies ist  mit  Blick  auf  §  8b  Abs.  3  Satz  2  ERegG  unzulässig,  da  hierdurch  einseitig Interessen  
bestimmter,  konzernverbundener  Eisenbahnverkehrsunternehmen  in  der  Vorbereitung  stärker  
betont  werden  könnten  als Belange  externer  Unternehmen.  Denn zum  einen erscheint  die  
Erarbeitung  von Qualitätsniveaus allein  anhand  konzerninterner  Unternehmen  (insbesondere  
im  Schienengüterverkehr  und  Schienenpersonennahverkehr  aufgrund  der  Wettbewerbssitua-
tion)  nicht  zielfördernd. Z um a nderen  verstärkt di e  Fokussierung  auf  die  konzernverbundenen  
Eisenbahnverkehrsunternehmen  den  Eindruck einer  einseitigen  Berücksichtigung  von Interes-
sen.  

Diese rechtlichen Bedenken  haben  die  Betroffenen  weder  im  Erörterungstermin  noch in  ihrer  
anschließend abgegebenen  Stellungnahme  entkräften  können.  Die  Beschlusskammer  erkennt  
an,  dass  sämtliche  Verbesserungen  im  Umgang  mit  Großstörungen  derart  in  die  Abläufe  der  
Betroffenen  implementiert  werden,  dass  diese  allen Zugangsberechtigten  zugutekommen.  
Ebenfalls sieht  die  Beschlusskammer,  dass  es  andere  Formate  gibt,  über  die  die  Betroffenen  
mit  sämtlichen  Zugangsberechtigten  in einen  Austausch treten. D ies vermag  allerdings  nichts  
daran  zu ändern,  dass  die  konzernverbundenen Eisenbahnverkehrsunternehmen  an  einem  im  
Verhältnis zu  nicht  konzernverbundenen  Eisenbahnverkehrsunternehmen für  sie  exklusiven  
Gesprächsformat  teilnehmen,  in  dem  sie  einerseits Erkenntnisse  für  ihre  Tätigkeit  gewinnen  
können  und  andererseits  für  sie  relevante  Aspekte gegenüber  den  Eisenbahninfrastrukturun-
ternehmen  des  Konzerns ansprechen  können,  ohne  dass andere  Zugangsberechtigte dies  
mitbekommen.  Es  geht  für  die anderen  Eisenbahnverkehrsunternehmen  darum,  an  der  Ent-
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stehung  von  Prozessverbesserungen  aktiv  mitzuwirken  und  dies  gleichberechtigt  mit  den  Ei-
senbahnverkehrsunternehmen  der  DB  AG  zu  tun.  Unerheblich ist  in  diesem  Zusammenhang  
auch,  dass  der  Verbundprozess  einerseits und  die  Wintervorbereitung  andererseits  nach Aus-
sage  der  Betroffenen  unterschiedliche  Prozesse  sind.  Betriebsstörungen  im  Zusammenhang  
mit  winterlichen  Witterungsbedingungen  sind jedenfalls Großstörungen  im  Sinne  des Verbund-
prozesses.  

II.2.2.1.2  Absehen  von  einer  Verpflichtung  aus Ermessensgründen  
Die  Beschlusskammer  übt  das ihr  nach §  68 Abs.  3 ERegG  zustehende  Entschließungser-
messen  ordnungsgemäß  dahingehend  aus,  dass  sie von  dem  Ergreifen  von  Maßnahmen  ge-
genüber  den  Betroffen  im  Zusammenhang  mit  dem  Zugang  nicht  konzernverbundener  Eisen-
bahnverkehrsunternehmen  zum  Verbundprozess  „Großstörungen  managen“  absieht.  

Gemäß  §  40  VwVfG  hat  die  Behörde  ihr  Ermessen entsprechend dem  Zweck  der  gesetzlichen  
Ermächtigung  auszuüben und  die  gesetzlichen  Grenzen  des Ermessens  einzuhalten.  Danach  
ist  die  Behörde  gehalten,  dass die  zu  treffende  Entscheidung  ihre Rechtfertigung  in  den  Zwe-
cken  des  Gesetzes und  der  vom  Gesetzgeber  gewollten Ordnung der  Materie  finden  muss.  
Bei  der  Betätigung  ihres Ermessens  ist  die  Behörde  verpflichtet,  alle einschlägigen  Tatsachen  
und  sonstigen  Gesichtspunkte  mit  dem  ihnen  bei  objektiver  Betrachtung zukommenden  Ge-
wicht  in Ansatz  zu bringen  und  abzuwägen.  

Die  Entscheidung,  von  einem  Eingreifen  gegenüber  den  Betroffenen  abzusehen,  beruht  maß-
geblich darauf,  dass die  Eisenbahnverkehrsunternehmen  trotz  ausdrücklicher  Nachfrage der  
Beschlusskammer  ihr  Interesse  an  einer  Teilnahme  am  Verbundprozess  „Großstörungen  ma-
nagen“  nicht  in  einer  Weise zum  Ausdruck gebracht  haben,  die  in  der  Abwägung  den  Aus-
schlag  zugunsten  eines Einschreitens geben  würde.  Der  Hinzugezogene  zu  1.  hat  geäußert,  
die  Begrifflichkeit  „Verbundprozess“  sei  unklar  im  Hinblick  auf  die  einbezogenen  und  einzube-
ziehenden  Beteiligten.  Seiner  Bitte  um  weitere  Aufklärung  ist  die  Beschlusskammer  indes nicht  
nachgekommen,  weil  aus  ihrer  Sicht  keine  weitergehenden als  die  bereits  von  den Betroffenen  
zur  Verfügung  gestellten  Informationen  zu erwarten  waren  und  die  Betroffenen den  Prozess  
hinreichend präzise beschrieben  haben.  Auf  Basis dieser  Informationen hat  der  Hinzugezo-
gene  zu 1.  für  seine  Mitgliedsunternehmen  keinen Teilnahmewunsch geäußert.  Der  Hinzuge-
zogene  zu  18.  hat l ediglich  allgemein  kundgetan,  dass  er  es  mit  Blick  auf d ie betriebliche  Pra-
xis nichtbundeseigener  Eisenbahnen  für  sinnvoll  hielte,  diese  Unternehmen  in  den  Verbund-
prozess „Großstörungen  managen“  aktiv  einzubinden.  Die  Hinzugezogene  zu  19.  hatte  bei  
ihrer  Einlassung  offensichtlich nicht  den  Verbundprozess  „Großstörungen  managen“  im  hier  
verstandenen Sinne,  sondern die  Arbeit  in den  Arbeits- und  Lagestäben im  Blick.  Hinzu  
kommt,  dass  die  Hinzugezogene  zu 19.  ihr  Geschäft  im  Schienenpersonennahverkehr  in  
Deutschland  aufgeben  wird.  

https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/probleme-im-nahverkehr-steht-
das-deutsche-erfolgsmodell-auf-der-kippe/27697364.html  (abgerufen  am  
14.10.2021)  

Weitere  Stellungnahmen  lagen  der  Beschlusskammer  nicht  vor,  sodass letztlich keine  indivi-
duell  geäußerten  Teilnahmewünsche  einzelner  Unternehmen  zu verzeichnen  gewesen  sind.  
Unter  diesen  Umständen  ist  es  hinzunehmen,  dass  der  rechtswidrige  Zustand  der  fehlenden  
Einbeziehung  konzernfremder  Eisenbahnverkehrsunternehmen  in  den  Verbundprozess  
„Großstörungen  managen“  vorerst  bestehen  bleibt.  Dies schließt  ein  diesbezügliches  späteres  
Tätigwerden  der  Beschlusskammer  nicht  aus.  

https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/probleme-im-nahverkehr-steht
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II.2.2.2 	 Kein  Anlass,  die  Betroffenen  hinsichtlich  ihres Kommunikationsverhaltens  
gegenüber  den  Zugangsberechtigten  bei  winterlichen  Witterungsbedingun-
gen  zu  einer  Änderung ihrer  Nutzungsbedingungen  zu  verpflichten  

Die  Beschlusskammer  sieht  keinen  Anlass,  die  Betroffenen  hinsichtlich ihres  Kommunikati-
onsverhaltens gegenüber  den  Zugangsberechtigten  bei  winterlichen Witterungsbedingungen  
zu  einer  Änderung  ihrer  SNB  2021 und NBN 20 22  zu  verpflichten.  

Eine  solche  Verpflichtung  könnte  wiederum  aus  § 66  Abs.  4  Nr.  1  i. V. m.  §  68 Abs.  3  ERegG  
resultieren  (siehe  hierzu unter  II.2.1.1).  Die Betroffenen  sind  gemäß §  8  Abs. 3  Satz  1  ERegG  
verpflichtet,  die  betroffenen  Eisenbahnverkehrsunternehmen  im  Rahmen  des Verkehrsmana-
gements  über  Störungen  umfassend  und  rechtzeitig  zu informieren.  Die  Norm  ist  im  Grundsatz  
eine  Regelung  zur  Verhinderung  von Diskriminierungen  und  soll  sicherstellen,  dass  alle  EVU  
gleichberechtigt  an  Informationen teilhaben,  

Säcker,  in:  Kühling/Otte,  AEG/ERegG,  2020,  § 8b  ERegG,  Rn.  5.  

Aus der  gesetzlichen Forderung  einer  „umfassenden“  und  „rechtzeitigen“  Information  folgt  aber  
zugleich,  dass  die  bereitgestellten  Informationen  detailliert  und schnell  genug  bei  den Zu-
gangsberechtigten  ankommen  müssen,  was regelmäßig  auch den Einsatz  von  technischen  
Lösungen  (etwa:  ein  Portal)  erforderlich machen  dürfte,  

zum  Erfordernis  der  Technik:  Säcker,  Kühling/Otte,  AEG/ERegG,  2020,  §  8b  
ERegG,  Rn.  7.  

Der  Duden  definiert  den  Begriff  umfassend  unter  anderem  mit  „nahezu vollständig“.  Der  Begriff  
rechtzeitig  impliziert  laut  Duden,  dass  etwas „früh  genug“  geschieht.   

https://www.duden.de/rechtschreibung/umfassend (abgerufen  am  14.10.2021).  

Mit  Blick  auf  das  Eisenbahnwesen ist  hieraus  zu folgern,  dass  Informationen  über  Befahrbar-
keiten  und  Sperrungen  sowie  dazugehörige Informationen in  solcher  Detailtiefe  zur  Verfügung  
gestellt  werden,  dass  die Zugangsberechtigten  erkennen  können,  auf  welchen  Strecken  mit  
Einschränkungen zu  rechnen  ist  und  für  wie  lange die  entsprechende  Einschränkung  voraus-
sichtlich  andauern  wird.  Zudem  muss  die Information  den Zugangsberechtigten  so  zeitnah  er-
reichen,  dass  er  seine  eigene  Planung  –  etwa  auch zum  Bereitmachen  der  Triebfahrzeugfüh-
rer  oder  zum  Personaleinsatz  – noch  durchführen kann.  

Ein  Verstoß  der  Betroffenen  gegen  diese  Anforderungen lässt  sich  für  die Beschlusskammer  
nicht  in  dem  für  ein  Einschreiten  erforderlichen Maß an  Sicherheit  feststellen.  Das  Beschluss-
kammerverfahren  hat  gezeigt,  dass  den Zugangsberechtigten  die von  den  Betroffenen  eröff-
neten  Kommunikationskanäle  offen  gestanden haben.  Die  von  den  Betroffenen  übermittelten  
Informationen  waren  für  die Zugangsberechtigten  aber  nicht  immer  zufriedenstellend.  Jedoch  
konnte  die Einlassung  der  Betroffenen nicht  widerlegt  werden,  dass  der  Mangel  an kommuni-
zierten  Informationen  seinerseits  auf e inen  Mangel  an  bei  der  Betroffenen  vorhandenen  Infor-
mationen  zurückzuführen  war.  Die  Betroffenen  selbst  haben  aber  teilweise Informationsdefi-
zite festgestellt  und  Verbesserungen  angekündigt  und gegenüber  der  Beschlusskammer  dar-
gelegt.  Die so gewonnenen  Erkenntnisse  reichen für  die Annahme eines Verstoßes der  Be-
troffenen  gegen  §  8b  Abs.  3  Satz  1  ERegG  nicht  aus.  Es  bleibt  abzuwarten,  inwieweit  die  von  
den  Betroffenen  angedachten  Verbesserungen  der  von den  Zugangsberechtigten  geäußerten  
Kritik abhelfen.  Die  Beschlusskammer  bewertet  es als positiv,  dass  die Betroffenen  aus  eige-
ner  Initiative  Verbesserungen  angestoßen  haben.  

https://www.duden.de/rechtschreibung/umfassend
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11.3 Gebührenhinweis 
Gemäß§ 69 ERegG erhebt die Regulierungsbehörde für individuell zurechenbare öffentliche 
Leistungen Gebühren und Auslagen. Die Gebühren werden gemäß der am 15.05.2021 in Kraft 
getretenen Besonderen Gebührenverordnung des Bundesministeriums für Verkehr und digi
tale Infrastruktur (BMVI) fü r individuell zurechenbare öffentliche Leistungen der Bundesnetza
gentur im Bereich der Eisenbahnregulierung (EReg-BGebV) festgesetzt. Sollten für diesen 
Beschluss Gebühren oder Auslagen anfallen, erfolgt deren Geltendmachung gemäß § 77 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 ERegG in einem gesonderten Bescheid. Rückfragen im Zusammenhang 
mit einer möglichen Gebührenerhebung können per E-Mail an das Postfach GebuehrenEisen
bahn@BNetzA.de gerichtet werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Beschluss kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage bei dem Ver
waltungsgericht Köln, Appellhofplatz 1, 50667 Köln erhoben werden. 

Vorsitzender 

Dr. Geers 

Beisitzer 

Dr. Arnade 

Beisitzer 

Kirchhartz 
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